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A Allgemeine Begründung 

1. Planungsanlass und kurze Vorhabensbeschreibung  

Die Projektentwicklung Behm GmbH & Co. KG hat als Vorhabenträger die Einleitung 
eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage südlich von Großarmschlag südlich 
des Umspannwerks innerhalb eines im Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) 2021 „landwirtschaftlich benachteiligten Gebietes“ beantragt.  
 
Der Vorhabenträger ist finanziell in der Lage, das Vorhaben und die Erschließungs-
maß-nahmen innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen. Geplant ist eine Anlage 
mit einer Gesamtleistung von ca. 10 MWp, mit der eine jährliche Strommenge von ca. 
10 Mio. kWh erzeugt werden kann. 
 
Mit der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage kann das Ziel von Bund und Land un-
terstützt werden, den Anteil der Erneuerbaren Energien bei der zukünftigen Energiebe-
reitstellung deutlich auszubauen und hierdurch den CO2 - Ausstoß zu verringern. In 
Verantwortung gegenüber heutigen und künftigen Generationen möchte die Stadt 
hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. 
 
Der Stadtrat der Stadt Grafenau hat daher beschlossen, das Verfahren zur Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur Ausweisung eines Sondergebietes 
(gem. § 11 BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ und 
randlichen Ausgleichsflächen einzuleiten und parallel den Flächennutzungsplan zu än-
dern. 

2. Lage des Planungsgebiets und örtliche Situation 

Allgemeine Beschreibung 
 
Der Geltungsbereich liegt im nordwestlichen Stadtgebiet der Stadt Grafenau (Landkreis 
Freyung-Grafenau, Regierungsbezirk Niederbayern). Der Geltungsbereich umfasst 
7,12 ha und beinhaltet die Fl.Nr. 310 und 309 (TF) jeweils Gemarkung Großarmschlag.  
Naturräumlich befindet sich das Plangebiet im Oberpfälzer und Oberbayerischen Wald 
Weiter differenziert nach den Naturraumeinheiten liegt das Plangebiet im Passauer Ab-
teiland und Neuburger Wald. 
 
Örtliche Gegebenheiten 
 
Das Plangebiet liegt im Süden von Großarmschlag auf einer Kuppenlagen mit an-
schließendem Hangbereich, der nach Süden und Norden abfällt. Im Südwesten grenzt 
ein biotopkartierter Heckenbestand (Biotop-Nr. 7146-0018) an, weiter im Westen folgen 
mit Fichten dominierte Waldbestände. Nördlich liegt das Umspannwerk. Im Osten 
schließen landwirtschaftliche Flächen an. Oberhalb der Fl.Nr. 310 ist eine weitere Frei-
flächen-Photovoltaikanlage geplant. Im Südosten und Südwesten liegen Aussiedler-
höfe mit größeren landwirtschaftlichen Gebäuden. 
Im nördlichen Teilbereich des Planungsgebiets verlaufen zwei Stromtrassen. 
Etwa 300 m weiter südlich liegt bereits eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zwischen 
den Ortsteilen Schildertschlag und Judenhof.  
Das Plangebiet liegt im Naturpark Bayerischer Wald außerhalb der Schutzzone. Wei-
tere Schutzgebiete des Naturschutz- und des Wasserrechts (z.B. Natura 2000-Gebiete, 
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutz- und Überschwemmungsgebiete) 
sowie geschützte Biotope werden durch das Vorhaben nicht berührt.  
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3. Planungsrechtliche Voraussetzungen und Vorgaben 

Die gesetzliche Grundlage liefern das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20.12.2023 (BGBl. I S. 394) m.W.v. 01.01.2024 geändert worden ist.  so-
wie die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 geändert (BGBl. 2023 I Nr. 176) und das Bayerische Naturschutzgesetz 
(BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch 
das Gesetz vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 723) geändert worden ist.  
Gemäß § 2 BauGB ist für das Vorhaben eine Umweltprüfung durchzuführen. Der dafür 
erforderliche Umweltbericht (§ 2a) ist Bestandteil dieser Begründung (vgl. Teil B).  
 
Der Bebauungsplan wird vorhabenbezogen im Sinne des § 12 BauGB aufgestellt.  
Die Festsetzungen und Bestimmungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
sind in Abstimmung mit dem Vorhabenträger dabei so gefasst, dass hierdurch das kon-
krete Vorhaben hinreichend konkretisiert ist. Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist 
integrierter Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integriertem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan wird ein Durchführungsvertrag gemäß § 12 Abs.1 Satz 1 BauGB zwischen 
Gemeinde und Vorhabenträger geschlossen. 
Aufgrund der Art des Vorhabens besteht eine Verpflichtung des Vorhabenträgers auf 
die Durchführung des Vorhabens mit der Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikan-
lage einschließlich der zum Betrieb der Anlage erforderlichen Nebenanlagen sowie ein-
schließlich der Einzäunung und die Durchführung des naturschutz- und artenschutz-
rechtlichen Ausgleichs. Ferner ist eine Rückbaubürgschaft im Durchführungsvertrag 
geregelt.  
 
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt die Aufstellung von Grünordnungs-
plänen (GOP) als Bestandteil von Bebauungsplänen. Das Baugesetzbuch (BauGB) re-
gelt vor allem in § 1a und § 9 Abs. 1 Nrn. 15, 20 und 25 Fragen, die den GOP betref-
fen. 
 
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des Umweltschutzes 
werden im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in 
der Abwägung berücksichtigt und durch entsprechende Maßnahmen umgesetzt. 
 
Landesentwicklungsprogramm - Regionalplan  
 
Folgende Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) 
vom 01.09.2013, geändert am 01.03.2018, sind für die vorliegende Planung von Rele-
vanz bzw. zu beachten: 
 

- 1.3.1 Klimaschutz (G): Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung ge-
tragen werden, insbesondere durch […] die verstärkte Erschließung und Nutzung 
erneuerbarer Energien […] 

- 5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen […] (G): Land- und forst-
wirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. Insbesondere hochwertige 
Böden sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in 
Anspruch genommen werden. 

- 6.1.1 Die Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Energie ist durch den im 
überragenden öffentlichen Interesse liegenden und der öffentlichen Sicherheit die-
nenden Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur sicherzustellen und hat klima-
schonend zu erfolgen. Zur Energieinfrastruktur gehören insbesondere Anlagen der 
Energieerzeugung und -umwandlung, Energienetze sowie Energiespeicher. 
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- 6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien (Z): Erneuerbare Energien sind 
verstärkt zu erschließen und zu nutzen. 

- 6.2.3 Photovoltaik […] (G): Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf 
vorbelasteten Standorten realisiert werden. 

- 7.1.3 Erhalt freier Landschaftsbereiche (G): In freien Landschaftsbereichen sollen 
Infrastruktureinrichtungen möglichst gebündelt werden. Durch deren Mehrfachnut-
zung soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft möglichst vermindert wer-
den. Unzerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten werden. 

 
Gemäß Begründung zu 3.3 „Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot“ sind Frei-
flächen-Photovoltaikanlagen keine Siedlungsflächen, die unter das Anbindegebot fal-
len. 
Darüber hinaus sind weitere Ziele und Grundsätze der Freiraumstruktur zu beachten. 
 
Zu Regenerativen Energien sind im Regionalplan 12 der Region Donau-Wald keine 
weiteren Angaben von Relevanz für Freiflächen-Photovoltaik enthalten (Stand 
26.07.2014). Als Grundsatz ist formuliert: 

- Zur Sicherung einer wirtschaftlichen, sicheren, klima- und umweltfreundlichen 
Energieversorgung soll in der Region eine nach Energieträgern diversifizierte 
Energieversorgung angestrebt und auf einen sparsamen und rationellen Um-
gang mit Energie hingewirkt werden. 
Die in der Region vorhandenen Potenziale für erneuerbare Energieträger 
sollen erschlossen werden, soweit dies mit anderen fachlichen Belangen 
vereinbar ist 

 
Westlich, etwa 1,3 km entfernt, ist ein Vorranggebiet für Windkraft im Regionalplan (Nr. 
52) seit 2014 festgelegt. 
 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Naturparks „Bayerischer Wald“ westlich an-
grenzend liegt die Schutzzone des Naturparks (vgl. nachfolgender Planausschnitt aus 
der Karte 3 „Landschaft und Erholung (Regionalplan 12 Stand 16. November 2017)). 
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Abb. Regionalplan (Stand 21.07.2011) mit Verortung des geplanten Sondergebiets 
 
Aufgrund der Vorbelastungen am Standort durch die beiden Stromtrassen, die durch 
den Geltungsbereich verlaufen und dem anschließenden Umspannwerk nördlich des 
Vorhabens wird die Planung als vereinbar mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- 
und Regionalplanung gesehen. 
 
 
Flächennutzungsplan - Landschaftsplan 
 
Der Stadt Grafenau verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan mit inte-
griertem Landschaftsplan (Planfassung vom 11.12.2000). Der Flächennutzungsplan 
stellt im Bereich des Plangebietes Fläche für die Landwirtschaft sowie landwirtschaftli-
che Wege dar.  
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Abb. Ausschnitt des wirksamen FNP (maßstabslos) mit grober Verortung des Vorhabens  
 
Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebietseinstufungen mit den 
Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes nicht übereinstimmen, wird die-
ser im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauGB geändert. Entsprechend den ge-
planten Festsetzungen des Bebauungsplanes wird darin ein Sondergebiet Zweckbe-
stimmung „Photovoltaik“ mit randlichen Ausgleichsflächen dargestellt. 
 
Schutzgebiete des Naturschutz- und Wasserrechts 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb festgesetzter Schutzgebiete des Naturschutz-
rechts (z.B. Natura 2000-Gebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete).  
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4. Begründung der Standortwahl / Alternativenprüfung 

Die Planung erfolgt auf Antrag eines Vorhabensträgers, der im Besitz der Flurstücke 
für die beabsichtigte Betriebsdauer der Photovoltaikanlage ist. Das Plangebiet befindet 
sich innerhalb der Flächenkulisse der im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2021 
verankerten „landwirtschaftlich benachteiligten Gebiete“. Darin sind PV-Freiflächenan-
lagen mit einer Nennleistung über 750 kWp und bis maximal 20 MWp auf Acker- und 
Grünlandflächen in diesen Gebieten förderfähig, sofern die Bundesländer eine entspre-
chende Rechtsverordnung dazu erlassen. Bayern hat dies mit der "Verordnung über 
Gebote für Freiflächenanlagen" getan und unterstützt somit den Ausbau bayerischer 
PV-Freiflächenanlagen.  
 
Vorbelastung nach LEP (6.2.3)  
Durch das Plangebiet verlaufen zwei Hochspannungsleitungen, nördlich angrenzend 
liegt auf der Kuppe das Umspannwerk. In deren weiterem Verlauf im Süden liegt zwi-
schen Schildertschlag und Judenhof bereits eine PV-Freiflächenanlage. Der Standort 
ist somit nach dem LEP (6.2.3) vorbelastet und entspricht den Zielen und Grundsätzen 
des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalplanes. 
Das Landschaftsbild wird in einer Lage mit einer leichten Süd-Exposition und Fernwir-
kung in gewisser Weise technisch überprägt. Mit den geplanten Eingrünungen am 
Rand und innerhalb des Sondergebiets, die gestaffelt entlang der Höhenlinien des 
Hanges verlaufen, wird das Vorhaben weitgehend abgeschirmt. Die hangparallele Aus-
richtung der Hecken entspricht auch dem „natürlichen Verlauf der Hecken in der Kultur-
landschaft.  
 
Neben der Planung in einem, durch Hochspannungsleitungen und das Umspannwerk 
vorbelasteten Bereiches, begründet sich der Standort insbesondere auch aus der 
räumlichen Nähe zum Einspeisepunkt in das öffentliche Stromnetz. Der in der Photo-
voltaik Freiflächenanlage erzeugte Strom kann auf kurzem Weg in das vorhandene 
Stromnetz eingespeist werden. Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Leitungs-
bau können somit vermieden werden. 
 
Kriterienkatalog für Photovoltaik-Freiflächenanlagen der Stadt Grafenau 
Die Stadt Grafenau hat eine Entscheidungshilfe für die Beurteilung von Standorten für 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen erstellt. Die Bewertung von Standorten erfolgt nach 
einem zweistufigen Verfahren.  
Dabei werden in einem ersten Schritt alle Standorte ausgesondert, welche nach defi-
nierten Ausschlusskriterien (u.a. Lage im Trinkwasserschutzgebieten (Zone I und II), 
Lage am Siedlungsrand, Moorböden, Geotope, Höchstgröße 8 ha, Lage in Schutzge-
bieten, bei Lage im LSG ist ein positive Einzelfallprüfung erforderlich) nicht weiter ver-
folgt werden. 
Der vorliegende Standort liegt außerhalb von Schutzgebieten des Wasserrechts und 
des Naturschutzes und ausreichend entfernt zu Siedlungsflächen (ausgenommen Aus-
siedlerhöfe). Eine Siedlungsentwicklung ist möglich. Moorböden, Geotope werden nicht 
berührt (siehe folgende Abbildungen zu Ausschluss und Restriktionsflächen). 
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Abb. Ausschlussflächen aus der Entscheidungshilfe zur Standortfindung von Photovoltaik-Freiflächenanla-
gen mit grober Verortung des Vorhabens Großarmschlag Scheibenberg II 
 

 
Abb. Restriktionsflächen aus der Entscheidungshilfe zur Standortfindung von Photovoltaik-Freiflächenanla-
gen mit grober Verortung des Vorhabens Großarmschlag Scheibenberg II  
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Für die Bereiche außerhalb von Ausschluss- und Restriktionsflächen hat die Stadt Gra-
fenau in einem zweiten Bewertungsschritt noch weitere Kriterien definiert, pro Kriterium 
werden 0-2 Wertpunkte vergeben.  
 
a. Nicht einsehbare Anlagen (nur im Nahbereich wahrnehmbar).  
b. Flächen ohne Fernwirkung PV-Freiflächenanlagen dürfen nicht an besonders be-

deutsamen oder weithin einsehbaren Landschaftsteilen wie landschaftsprägenden 
Höhenrücken, Kuppen und Hanglagen errichtet werden.  

c. Flächen ohne besondere Qualität für den Tourismus oder die Naherholung.  
d. Flächen ohne Erholungsnutzung, ohne Exposition zu übergeordnet wichtigen Er-

holungseinrichtungen, Wegen, Aussichtspunkten.  
e. Flächen ohne Einsehbarkeit von bedeutsamen Kulturdenkmälern sowie Bau- und 

Bodendenkmälern bzw. ohne Blickbeziehung zu denselben.  
f. PV-Freiflächenanlagen dürfen von bestehenden Wohnbebauungen aus grundsätz-

lich nur als untergeordnete Bestandteile in der Umgebung wahrgenommen werden 
und nicht als aussichtprägende Anlagen in Erscheinung treten.  

g. Die umliegende Wohnbebauung darf durch Blendwirkung nicht beeinträchtigt wer-
den. Zur Beurteilung ist eine entsprechende Visualisierung aus verschiedenen 
Richtungen und Entfernungen vorzulegen.  
Vom Ort Großarmschlag ist die Anlage nicht einsehbar.  
Die Anlage liegt höher als die südlich liegenden Weiler Blendwirkungen kön-
nen nach den Reflexionsgesetzen ausgeschlossen werden   

h. Der Bau von PV-Freiflächenanlagen in Sichtbeziehung zur Wohnbebauung kann 
möglich sein, wenn die betroffenen Eigentümer ihr Einverständnis schriftlich mit 
dem Bauvorhaben bestätigen.  

i. Eine landschaftliche technische Vorbelastung ist vorhanden (übergeordnete 
Straße wie Kreisstraße oder Bundesstraße, Freileitungen, gewerblich genutzte 
Flächen). Mit Umspannwerk gegeben.  

j. Es wird eine Bürgerbeteiligung von mind. 25 % der Anschaffungskosten angebo-
ten (< 25 % = 0 Punkte; ≥ 25 % = 2 Punkte).  

k. Es wird eine Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage, bei der die landwirtschaftliche 
Produktion als Hauptnutzung und die Stromnutzung durch die Anlage als Sekun-
därnutzung vorgesehen ist, geplant.  

l. Die Fläche hat einen geringen landwirtschaftlichen Nutzwert (Ackerzahl 36, Grün-
landzahl unter 39.  

 
Für einen Anlagenstandort spricht, wenn 13 Wertpunkte pro Anlage erreicht werden. 
Die Photovoltaikanlage Großarmschlag – Scheibenberg II überschreitet diese Mindest-
punktzahl. 
 
Ergebnis der Prüfung des Standorte 
Der gewählte Standort erfüllt die Kriterien der Stadt Grafenau.  
Der Standort ist vorbelastet, nach dem GS 6.2.3 des LEP kann eine gewünschte Bün-
delung von Infrastruktureinrichtungen erreicht werden. Im Zusammenhang mit der Vor-
belastung und der geplanten Eingrünung mit der Anlage von Hecken auch innerhalb 
des Sondergebiets wird die Fernwirkung gemindert. Aufgrund des kurzen Anschluss-
weges in das öffentliche Stromnetz ist der gewählte Standort sehr günstig, da geringe 
Leitungskosten und Eingriffe durch den Leitungsbau in Natur und Landschaft mit dem 
Standort verbunden sind. Aufgrund der Vorbelastung und dem wirtschaftlichen Betrieb 
wurde von einer weiteren Standortprüfung abgesehen. 
 
Da die Ziele des Klimaschutzes aufgrund des spürbaren Klimawandels immer mehr an 
Bedeutung gewinnen, möchte die Stadt hierzu, auch in Verantwortung gegenüber heu-
tigen und zukünftigen Generationen ihren Beitrag leisten. Die vorliegenden Flächen 
stehen für die Planung einer PV-Anlage unmittelbar zur Verfügung, Sie sind aufgrund 
der Lage neben Infrastruktureinrichtungen geeignet, weswegen die Planung am vorlie-
genden Standort aufgrund dessen Eignung weiterverfolgt werden soll.  
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5. Festsetzungskonzept zur geplanten Bebauung 

Als Art der baulichen Nutzung wird entsprechend dem Planungsziel der Gemeinde ein 
Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage“ festgesetzt. Mit der festgesetzten Baugrenze kann das Sondergebiet für 
diese Zwecke vollständig ausgenutzt werden. Es sind nur für das Vorhaben und deren 
Pflege notwendige Nebenanlagen (Trafostationen, Wechselrichter, bei Bedarf Schafun-
terstand o.ä.) mit einer Flächengröße bis zu 200 m² zulässig. Dies trägt, ebenso wie 
die Festsetzung, dass Solarmodule ausschließlich aufgeständert sein dürfen, zur Mini-
mierung der Bodenversiegelung als ergänzende Vorschrift zum Umweltschutz bei. 
 
Mit der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,6 gemäß § 19 BauNVO als Maß der bau-
lichen Nutzung wird der Flächenanteil des Grundstücks geregelt, der von baulichen An-
lagen (Modultische, Wechselrichter, Trafo etc.) insgesamt überdeckt werden darf. Im 
Umkehrschluss dürfen mind. 40 % der Fläche für das Sondergebiet (Bereiche randlich 
und zwischen den Modultischreihen) nicht baulich überdeckt werden.  
 
Die maximale Höhe der baulichen Anlagen wird auf 3,5 m über natürlichem Gelände 
beschränkt, um Fernwirkungen über die randlichen Gehölzstrukturen hinweg zu mini-
mieren bzw. zu vermeiden. 
Um die Anlage in das Landschaftsbild einzubetten, sind hangparallel weitere Hecken 
vorgesehen, die nach der Topographie so ausgerichtet sind, dass diese wirksam die 
Modultische weitgehend abschirmen.  
Die Maßnahmen zur Freiflächengestaltung sind erforderlich, um die Begrünung inner-
halb des Sondergebiets zu definieren. Die internen Ausgleichsmaßnahmen dienen 
dazu, die Anlage einzugrünen und in die Landschaft einzubinden. Die externen Aus-
gleichsflächen dienen dazu artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden (CEF – Maß-
nahmen für durch die Planung beanspruchte Feldlerchenreviere). Gleiches gilt für ar-
tenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (siehe Teil A 9 und 10). 
 
Da der Bebauungsplan vorhabenbezogen im Sinne des § 12 BauGB aufgestellt wird, 
bestehen über § 9 Abs. 1 BauGB hinaus weitergehende Regelungsmöglichkeiten auf 
Grundlage des § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB zur Bestimmung der Zulässigkeit des Vorha-
bens. 
 
Für ein ruhiges Erscheinungsbild der Anlage in der freien Landschaft sind die Modulti-
sche in parallel zueinander aufgestellten Reihen mit einem Mindestabstand von 3,00 m 
zwischen den Reihen zu errichten. 
 
Um Blendwirkungen zu vermeiden sind die Photovoltaikanlagen so zu errichten und zu 
betreiben, dass durch den Betrieb der Photovoltaikanlage keine Gefahren, erheblichen 
Nachteile oder erheblichen Belästigungen infolge möglicher Lichteinwirkungen durch 
Lichtreflexionen und Blendwirkungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft auf-
treten. Dazu sind zur Vermeidung von Lichtreflexionen nach dem Stand der Lichtmin-
derungstechnik entsprechende, entspiegelte Module einzusetzen. Durch die Planung 
von Hecken im Osten entlang der GVS „Großarmschlag-Judenhof-Grüb“ soll durch 
eine Eingrünung mit einer Höhe von 3,5 m sichergestellt werden, dass Blendwirkungen 
in der Nachbarschaft verhindert werden.  
 
Geländeveränderungen sind aufgrund der Lage in der freien Landschaft und zur Be-
rücksichtigung der agrarstrukturellen Belange hinsichtlich des späteren Rückbaus und 
möglichen Wiederaufnahme einer landwirtschaftlichen Nutzung auf das unbedingt not-
wendige Maß begrenzt. Die Höhe von Einfriedungen ist zum Schutz des Landschafts-
bildes auf max. 2,3 m über Oberkante Gelände beschränkt, ebenso ist sichergestellt, 
dass die Einfriedungen in für Kleintiere durchlässiger Weise zu gestalten sind. 
 



Stadt Grafenau: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan             13 
„Photovoltaikanlage Großarmschlag Scheibenberg II“ – Teil C 
 
 

 

Werbe-/ Informationstafeln sind auf das Vorhaben bezogen bis zu einer Gesamtflä-
chengröße von 4 m² zulässig. Außenbeleuchtungen sind aufgrund der Lage inmitten 
der Landschaft unzulässig.  

6. Erschließung 

Verkehrliche Erschließung 
 

Die Erschließung des Gebietes erfolgt direkt von der ausgebauten und ausreichend 
leistungsfähigen Gemeindeverbindungsstraße Großarmschlag nach Grüb. Als Zufahr-
ten auf die Anlagenfläche sind dort im Anschluss zwischen der randlichen Fläche zur 
Eingrünung des Sondergebiets private Verkehrsflächen festgesetzt (vgl. Planzeich-
nung). Für den westlichen Teilbereich ist noch ein weitere Zufahrt über die Flurwege 
313 und 312 (Gmkg. Großarmschlag) vorgesehen. Die bestehenden Straßen/Wege so-
wie Zuwegungen auf die Anlagenflächen sind für Bau und Betrieb der PV-Anlage aus-
reichend dimensioniert und leistungsfähig. Ein weiterer Ausbau ist nicht erforderlich. 
Innerhalb der PV-Anlagenfläche werden keine Befestigungen durch Wegeerschließun-
gen vorgenommen.  

 
Einspeisung 
 
Der Einspeisungspunkt für die gewonnene Solarenergie erfolgt ortsnah am Umspann-
werk. 
 
Ver- und Entsorgung 
 
Da die Flächen zwischen und unter den Modultischen unversiegelt bleiben, soll das 
(über die Modultische) anfallende Niederschlagswasser weiterhin flächig vor Ort über 
die belebte Oberbodenzone versickern. 
Die Sammlung und Einleitung von Oberflächenwasser in einen Vorfluter ist nicht erfor-
derlich und nicht geplant (siehe B 4.5).  

7. Immissionsschutz 

Blendwirkung 
Mit dem Betrieb der Anlage sind optische Immissionen aufgrund von Blendwirkungen 
durch Reflexionen des Sonnenlichts von den Modulen verbunden. Diese werden durch 
die Verwendung von reflexionsarmen Solarmodulen reduziert. 
Gemäß § 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind Immissionen als 
schädliche Umwelteinwirkungen zu werten, sofern sie nach Art, Ausmaß oder Dauer 
geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft herbeizuführen. 
Mögliche im (weiteren) Reflexionsbereich liegende schützenswerten Wohnbebauung 
befindet sich direkt südlich an der Südgrenze des Planungsbereiches. Durch die 
Scheune ist der Wohnbereich des Aussiedlerhofes jedoch abgeschirmt. Etwa 90 m 
südwestlich liegt der weitere Aussiedlerhof, auch hier ist der Wohnbereich entweder 
durch große Wirtschaftsgebäude oder durch das biotopkartierte Feldgehölz abge-
schirmt. Gemäß dem Hinweispapier der LAI zu Lichtimmissionen erfahren Immission-
sorte, die sich weiter als ca. 100 m von einer Photovoltaikanlage entfernt befinden, er-
fahrungsgemäß nur kurzzeitige Blendwirkungen. Lediglich bei ausgedehnten Photovol-
taikparks könnten auch weiter entfernte Immissionsorte noch relevant sein. 
 
Durch ein Blendgutachten wurden mögliche Blendwirkungen auf Wohngebäude südlich 
der geplanten PV- Anlage ermittelt. Die Berechnungen ergaben, dass von Ende Mai 



Stadt Grafenau: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan             14 
„Photovoltaikanlage Großarmschlag Scheibenberg II“ – Teil C 
 
 

 

bis Mitte Juli für weniger als 5 Minuten täglich abends Sonnenlichtreflexionen der ge-
planten Anlage auf das 1. OG des Wohngebäudes Judenhof 30 treffen können. Auch 
bei anderen Auslegungsvarianten (Neigung der Module) ergeben sich zu keinem Zeit-
punkt im Jahr Lichtimmissionen im Sinne der LAI-Richtlinie. Die Richtlinie im  Hinweis-
papier der LAI zu Lichtimmissionen wird damit eingehalten (Solarpraxis 2022). 
 
Aufgrund der Lage des Vorhabens mit der Ausrichtung der Module nach Süden wurde 
eine mögliche Blendwirkung auf Fahrzeugführer auf der GVS von Großarmschlag nach 
Grüb untersucht. Das Blendgutachten kommt zusammenfassend zum Schluss, dass 
von der geplanten PV-Anlage, bei einer Errichtung entsprechend den Vorgaben des 
Bebauungsplans, keine unzumutbaren oder verkehrsgefährdenden Sonnenlichtreflexi-
onen ausgehen können. Zusätzliche Blendschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich 
(Solarpraxis 2022). 
 
Lärm 
Nach überschlägiger Faustformel nimmt der Schalldruckpegel bei Verdopplung des Ab-
stands um −6 dB ab. Der Schalldruck fällt also auf das 1/2-fache (50 %) des Schall-
druckanfangswerts. Der Schalldruck nimmt dabei im Verhältnis 1/r zum Abstand ab. 
Bei einem Ausgangswert des Schalldruckpegels von 70-75 dB(A) in einem Meter Ent-
fernung (je nach Hersteller) beträgt der Schalldruck in 16 m Entfernung 51 dB(A) und 
liegt damit unter dem Zielwert für Mischgebiete am Tag (Orientierungswert gem. DIN 
18005:  60 dB (A) – 6 dB (Einhaltung des Irrelevanzkriterium der TA-Lärm = 54 dB (A). 
Das zum Sondergebiet nächstgelegene Wohngebäude liegt  56 m entfernt. Eine Über-
schreitung der Zielwerte nach der TA-Lärm für das nächstgelegene Wohngebiet kann 
sicher ausgeschlossen werden. Um Konflikte zu vermeiden ist festgesetzt, dass Ne-
benanlagen zu den zu Wohnbauflächen abgewandten Seiten errichtet werden. 
 
Elektromagnetische  Immissionen 
Elektromagnetische  Immissionen, die bei Dauerexposition zu erhöhten gesundheitli-
chen Risiken führen könnten, sind aufgrund der Distanz der Anlage zu den nächsten 
Wohngebäuden nicht gegeben, diese bestehen nur im unmittelbaren Umfeld der 
Wechselrichter und Trafostationen (1 – 5 m). 

8. Denkmalschutz 

In der unmittelbaren Umgebung des Geltungsbereichs befinden sich keine Bau- oder 
Bodendenkmale. Allerdings ist ein Teil von Großarmschlag als Ensemble eingestuft: 
- Es handelt sich um den südwestlichen Ortsbereich, der als Musterbeispiel für ein 

planmäßig angelegtes Angerdorf als Ensemble (E-2-72-120-2: Ortskern Großarm-
schlag) kartiert ist. Kennzeichnend sind die Weitläufigkeit und die Unverdorbenheit 
der Anlage. Die Flureinteilung ist zwar nicht mehr ungestört, aber noch durch Strei-
fen hinter jedem Hof erkennbar (als Garten bis zur Ettergrenze, darüber hinaus als 
Hofäcker); rechtwinklig dazu liegen nach Osten und Westen plangerecht die übri-
gen Flurstreifen für die damals neu eingeführte Methode der Dreifelderwirtschaft. 
Die meist zweigeschossigen Wohn- und Austragshäuser mit vorragenden Sattel-
dächern stehen fast ausnahmslos giebelseitig zum Anger und ergeben ein sehr 
einheitliches Dorfbild. Einen und dörflichen, störenden Charakter hat der am Nord-
ostrand des Ensembles errichtete Eckhaus-Neubau. 

 
Eventuell zutage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß 
Art. 8 Abs. 1-2 DSchG. Auch landschaftsbildprägende Baudenkmäler, gegenüber de-
nen das geplante Vorhaben eine verunstaltende oder bedrängende Wirkung ausüben 
würde, sind im Umfeld nicht vorhanden.  



Stadt Grafenau: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan             15 
„Photovoltaikanlage Großarmschlag Scheibenberg II“ – Teil C 
 
 

 

9. Grünordnung und Eingriffsregelung 

9.1 Gestaltungsmaßnahmen  

Unmittelbar randlich des geplanten Sondergebietes werden Maßnahmen zur Eingrü-
nung umgesetzt. Diese dienen dazu, die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage in die 
umliegende Landschaft einzubinden (Baumreihe im Osten und Süden wegen Kuppen-
lage, Gebüsche und Heckenstrukturen). Ferner werden bestehende Eingrünungen 
(Feldgehölze, Hecken und Wälder) durch Saumstrukturen ergänzt. Mit den Hecken und 
Saumstrukturen werden tierökologische Gesichtspunkte (z.B. Goldammer, Insekten) 
berücksichtigt, indem grenzlinienreiche Standorte und Pufferflächen geschaffen wer-
den.  
 
Zusätzlich werden auch die nicht bebauten Flächen des Sondergebietes, d.h. die offe-
nen Bereiche zwischen und unter den Modultischen als extensiv genutztes Grünland 
angelegt. 

9.2 Eingriffsermittlung 

Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft wurden im Rahmen der gemeind-
lichen Abwägung berücksichtigt. Die weitere Ermittlung und Beschreibung der Auswir-
kungen des Vorhabens und der Eingriffe befindet sich im Teil B Umweltbericht. 
 
Eingriffsminimierung 
 
Neben der Schaffung von Flächen für die Eingrünung erfolgt die Berücksichtigung der 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch folgende festgesetzte 
Maßnahmen: 
- Extensive Grünlandnutzung im Bereich des Sondergebietes (Schafbeweidung, alt. 

Mahd mit spätem ersten Schnittzeitpunkt zum Aussamen von Kräutern und zum 
Schutz von Bodenbrütern) 

- Beschränkung der max. Höhe baulicher Anlagen 
- geringe Bodeninanspruchnahme durch Verankerung der Module durch Ramm- 

oder Schraubfundamente und unbefestigte Ausführung interner Erschließungs-
wege, fachgerechter Umgang mit Boden gemäß den bodenschutzgesetzlichen 
Vorgaben 

- Verwendung kleintierdurchlässiger Zäune zwischen PV-Anlagen und Flächen für 
die Eingrünung 

- Versickerung des (über die Module) anfallenden Niederschlagswassers vor Ort 
- Standortwahl: Ackerfläche ohne wertgebende Vegetationsstruktur 
 
 
Ermittlung des Eingriffs und Bewertung der Eingriffsfläche 
 
Zur Ermittlung der Eingriffsintensität wurde der Vegetationsbestand erhoben und die 
Funktionen des Geltungsbereiches für den Schutz der Naturgüter bewertet.  
 
Die Eingriffsbewertung erfolgt gem. Leitfaden zur Eingriffsregelung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft“. 
 

 
Bewertung der Eingriffsfläche  
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Schutzgut Einstufung lt. Leitfaden StMLU                                     
 
Arten und Lebensräume intensiv genutzter Acker, Kategorie I 
 
Boden anthropogen überprägter Boden mit geringer bis mittlerer  

Ertragsfunktion, Kategorie I-II 
 
Wasser Flächen mit hohem Grundwasserflurabstand,  
                                          versickerungsfähig bis bedingt versickerungsfähig,  
 Kategorie I 
 
Klima und Luft Flächen mit Kaltluftentstehung ohne Zuordnung zu  
 Belastungsgebieten, Kategorie I  
 
Landschaft Ackerschlag im Bereich natürlicher landschaftsbildprägender 

Oberflächenformen, Vorbelastung durch Hochspannungslei-
tung, tlw. Kuppenlage, Kategorie II 

 
Gesamtbewertung Kategorie I und II  

Flächen mit geringer bis mittlerer Bedeutung für Naturhaus-
halt und Landschaftsbild 

 
 
Ermittlung Eingriffsschwere 
 
Der Bebauungsplan setzt zwar eine GRZ von 0,6 fest, was gemäß dem o.g. Leitfaden 
prinzipiell einen hohen Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad bedeutet. Da die GRZ im 
vorliegenden Fall aber vor allem die von den Modultischen überschirmte Flächen (=in 
senkrechter Projektion) widerspiegelt, die weitgehend unversiegelt bleiben und als Ex-
tensivgrünland entwickelt werden, ist die Eingriffsschwere insgesamt gering. 
 
 
Festlegung des Kompensationsfaktors 
 
Gemäß dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren vom 
13.12.2021 zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist keine Kompensation erforderlich bei 
GRZ ≤ 0,5 und Pflege und Entwicklung des Grünlandes innerhalb des Sondergebiets 
zum Biotoptyp „mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland“ (= BNT G212 nach 
BayKomV) sowie ergänzende Maßnahmen zur Einbindung in die Landschaft. 
 
Alternativ ergibt sich der Kompensationsfaktor aus dem Maß der baulichen Nutzung, 
hier GRZ = 0,6. Dieser Regelfall wird hier angewandt. 
Ermittlung des Ausgleichs- und Ersatzflächenbedarfs 

 

Bestandserfassung Schutzgut Arten und Lebensräume 

Bezeichnung Fläche (qm) Bewertung  
(WP) 

GRZ/ 
Eingriffsfaktor 

Ausgleichs-
bedarf (WP) 

Intensiv bewirtschaftete 
landwirtschaftliche Flä-
chen Acker [A 1] Grün-
land [G11], mit 
Zufahrten 154 qm 

 

59.266 

 

3 

 

0,6 

 
 

106.679 

Summe 59.266   106.679 



Stadt Grafenau: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan             17 
„Photovoltaikanlage Großarmschlag Scheibenberg II“ – Teil C 
 
 

 

     

Planungsfaktor Begründung Sicherung 

Verzicht auf Bodenversie-
gelung 

Die Bodenfunktionen bleiben erhalten und werden 
nicht beeinträchtigt, nach Beendigung der Nutzung 
ist die Fläche wieder landwirtschaftlich nutzbar 
(Rückbauverpflichtung) 

B 4.4, C 6 

Eingrünung, geringe Bauhö-
hen zur Minimierung von 
Eingriffen in das Land-
schaftsbild 

Minimierung von Eingriffen in das Landschaftsbild, 
Schaffung von Lebensräumen von Tier- und Pflan-
zenarten 

B 2.2, B 4.2 

Versickerung der Nieder-
schläge auf der gesamten 
Fläche 

Grundwasserneubildung bleibt erhalten, keine Ver-
änderung des Gebietswasserabflusses 

B 4.4 

Begrünung der Anlagenflä-
che unter Verwendung von 
Regiosaatgut 
keine Düngung  
kein Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln 
Modulabstand zum Boden 
mind. 0,8 m 

Naturnahe Gestaltung privater Grünflächen, Lebens-
raum für Tier- und Pflanzenarten 
Biodiversität durch Schaffung von differenzierten 
Grünräumen und der Erhalt von bestehendem Grün 
sowie für das SG Arten und Lebensräume bedeu-
tenden Strukturen. 

Festsetzung 
B.4.3 

Festsetzung 
B.4.3   

Festsetzung  
C 1 

Summe (max. 20 %)    - 20 % 

Ausgleichsbedarf    85.343 

 
Bei dem Geltungsbereich wird die umzäunte Fläche des Sondergebiets angesetzt. Die 
um und im Sondergebiet liegenden Ausgleichsflächen innerhalb des Geltungsberei-
ches werden nicht mit eingeschlossen. 
 
In Verbindung mit den umfassenden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist der 
Eingriff insgesamt als gering zu werten, vielmehr gewinnt der Landschaftsraum aus na-
turschutzfachlicher Sicht voraussichtlich an Wert. 

9.3 Eingrünungs- und Ausgleichsflächen 

Zur Kompensation des mit der Anlage der Photovoltaik-Freiflächenanlage verbundenen 
naturschutzrechtlichen Eingriffs sind innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes, rund um die und in den geplanten Bauflächen, auf einer Fläche von insgesamt 
10.844 qm interne Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Die Flächen werden im Bestand 
wie die Eingriffsfläche allesamt ackerbaulich genutzt. 
 
Folgende Maßnahmen sind gem. Abgrenzungen in der Planzeichnung umzusetzen. 

Maßnahme 1: 
Anlage von 5 m breiten Strauchhecken durch die Pflanzung von Sträuchern in drei 
Reihen mit Reihenabstand 1,5 m; Verwendung von standortgerechten, heimischen 
Arten gemäß Pflanzliste. Die ersten 3 Jahre ist eine Anwachspflege (Pflanzschnitt, 
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wässern, ggf. Verbissschutz) durchzuführen, ausgefallene Gehölze sind zu erset-
zen. Für die langfristige Pflege der Gehölze ist ein abschnittsweises "auf den 
Stock setzen" im mehrjährigen Turnus von 15 Jahren auf einer Länge von höchs-
tens 20 m oder ein fachgerechter Baum- und Einzelsträucherschnitt, bzw. plenter-
artige Pflege außerhalb der Vogelbrutzeit zulässig – ein vollständiges „Auf den 
Stocksetzen“ von Heckenabschnitten > 20 m ist nicht zulässig. Die Mindesthöhe 
der Hecke beträgt 3,5 m. Für Gehölzpflanzungen sind ausschließlich Arten au-
tochthoner Herkunft in der Mindestgröße 60 /100 zu verwenden.  
Zielvegetation (BNT): B112 (10 WP abzgl. Timelag – 2 WP ). 
> dient der Eingrünung der Anlage, der Vernetzung der umliegenden Gehölzbe-

stände sowie der Förderung eines strukturreichen Halboffenlandes. 
- Maßnahme 2:  

Entwicklung von Gras-Krautsäumen durch Einbringen der Regiosaatgutmischung 
„Feldrain und Saum“ (Ursprungsgebiet 19 „Bayerischer und Oberpfälzer Wald“) 
und Erhaltung durch abschnittsweise Mahd ca. 50% der Fläche im Herbst; dient 
als Pufferstreifen zu bestehenden Heckenrändern.  
Die Maßnahme dient zur Einbindung der Anlage in die Landschaft. 
Zielvegetation (BNT): G212 (8 WP). 
> dient als Pufferstreifen zu Waldflächen und Heckenstrukturen sowie zur Förde-

rung des Biotopverbundes in der freien Landschaft.  
 

- Maßnahme 3:  
Ergänzung Hecken und Heckenabschnitte durch Einzelbäume im Osten und  
Nordwesten von Flurstück 309  und im Osten und  Norden von Flurstück 310 
(gem. Planzeichnung. Im Norden sind mindestens drei unterschiedliche Baumar-
ten zu wählen. 
Zielvegetation (BNT): B112 (10 WP abzgl. Timelag – 2 WP). 
> dient der Eingrünung der Anlage zur Einbindung der Anlage in die Landschaft 
an der exponierte Kuppenlage 
 

- Maßnahme 4: 
Anlage und Entwicklung einer vielfältigen und locker gepflanzten Gehölzstruktur 
aus Strauchgruppen (15-20 Stk.) und Einzelsträuchern; Verwendung standortge-
rechter Straucharten gemäß festgesetzter Artenliste. Anwuchspflege, Pflege und 
Gehölzverwendung wie Maßnahme 1, die Mindesthöhe der Hecke beträgt 3,5 m.  
Zielvegetation (BNT): Komplex aus G212 und B112 (8 und 10 WP Timelag – 2 WP 
= 8 WP). 
> dient der Eingrünung der Anlage, der Vernetzung der umliegenden Gehölzbe-

stände sowie der Förderung eines strukturreichen Halboffenlandes. 
Eine Düngung sowie der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind innerhalb der gesam-
ten Eingrünungsflächen unzulässig.  
 
Mit den vielfältigen und strukturverbessernden Maßnahmen werden die landwirtschaft-
lich intensiv genutzten Flächen naturschutzfachlich aufwertet und Verbundstrukturen 
geschaffen. Gegenüber der konventionellen ackerbaulichen Nutzung entstehen ein 
kleinteiligeres Lebensraummosaik und Habitatpotential für eine Vielzahl von Arten  
(-gruppen), z.B. Heckenbrüter wie Goldammer, Fledermäuse, Insekten und Kleinsäu-
ger.  
 
Nach der saP ist von einem Verlust von vier Feldlerchenrevieren auszugehen. 
Daher werden dem Eingriff durch das geplante Sondergebiet externe CEF-Flächen mit 
der Fl. Nr. 247 im Ganzen (13.519 qm) und Fl. Nr. 1263 (Teilfläche mit 7.325 qm) beide 
Gemarkung Großarmschlag für den Ausgleich von vier Feldlerchenreviere zugeordnet. 



Stadt Grafenau: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan             19 
„Photovoltaikanlage Großarmschlag Scheibenberg II“ – Teil C 
 
 

 

Ein Teil der CEF-Flächen auf der Fl.Nr. 247 mit insgesamt 500 qm werden als externe 
Ausgleichsfläche gem. § 9 Abs. 1a BauGB Satz 21 i.V.m. §44 Abs. 5 BNatSchG dem 
Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Großarmschlag Scheibenberg II“ durch einen 
städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Grafenau und dem Vorhabenträger zuge-
ordnet. 
Die Maßnahmen sind gleichzeitig vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen / CEF-Maß-
nahme im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG für die Feldlerche und sind so durchzufüh-
ren, dass diese zum Eingriffszeitpunkt wirksam sind und der Erhalt der ökologischen 
Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte weiterhin gewahrt ist. Folgende Maßnah-
men sind umzusetzen: 
- Einsaat einer standortspezifischen Saatmischung regionaler Herkunft unter Be-

achtung der standorttypischen Segetalvegetation auf 50 % der Fläche aus niedrig-
wüchsigen Arten mit Mindestbreite von 10 m und Mindestlänge von 100 m, Ansaat 
mit reduzierter Saatgutmenge (max. 50-70 % der regulären Saatgutmenge) zur 
Erzielung eines lückigen Bestands, Fehlstellen im Bestand sind zu belassen.  

- Anlage eines selbstbegrünenden Brachestreifens mit jährlichem Umbruch auf 50 
% der Fläche mit Mindestbreite von 10 m und Mindestlänge von 100 m.  

- kein Dünger- und Pflanzenschutzmittel-Einsatz sowie keine mechanische Unkraut-
bekämpfung auf den Blüh- und Brachestreifen.  

- keine Mahd, keine Bodenbearbeitung während der Brutzeit von Anfang März bis 
Ende August. 

- Herstellung der Funktionsfähigkeit der Blühstreifen durch jährliche Pflege mit  
Pflegeschnitt im Frühjahr vor Brutbeginn bis Anfang März, Kein Mulchen. 

- Erhaltung von Brache / Blühstreifen auf derselben Fläche für mindestens 2 Jahre 
(danach Bodenbearbeitung und Neuansaat i.d.R. im Frühjahr bis Anfang März) 
oder Flächenwechsel. Bei einem Flächenwechsel ist die Maßnahmenfläche bis zur 
Frühjahrsbestellung zu erhalten, um Winterdeckung zu gewährleisten.  

 
Die Flächen werden im Bestand wie die Eingriffsfläche allesamt als Acker genutzt. 
Durch die Ausgleichsmaßnahmen entstehen hochwertige Biotopstrukturen. 
Innerhalb des Sondergebiets erfolgt eine extensive Grünlandnutzung.  
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Übersicht Ausgleichsmaßnahmen 

Ausgleichsumfang und Bilanzierung Schutzgut Arten und Lebensräume 

Ausgangszustand nach der 
BNT-Liste 

Prognosezustand nach der 
BNT-Liste 

Ausgleichsmaßnahme 

Code Bezeichnung Bewertung 
(WP) 

Code Bezeichnung Bewertung 
(WP) 

Fläche 
(qm) 

Aufwer-
tung 

Ausgleichsum-
fang (WP) 

A 11 Intensiv be-
wirtschafte-
ter Acker 

2 K132 artenreiche 
Säume fri-
scher bis mä-
ßiger Stand-
orte 

8 1.828 6 10.970 

A 11 Intensiv be-
wirtschafte-
ter Acker 

2 B112 Hecke, viel-
fältige Ge-
hölz-struktur 
mit Gebü-
schen und 
Einzelbäu-
men 

8 (10-2) 9.015 7 72.121  

Externe Ausgleichsfläche Fl.Nr. 247 

A11 Intensiv be-
wirtschafte-
ter Acker 

2 K121 
und  
A 2 

Externe Aus-
gleichsflä-
chen dem 
Eingriff gem. 
§ 9 Abs.1a 
zugeordnet 
Blühstreifen 
und Acker-
brache 
(Fl.Nr. 3217 
und 3205) 

8 
 

5 
 

250 
 

250 

6 
 

3 
 

1.500,00 
 

750,00 

Summe Ausgleichsflächen für Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Groß-
armschlag Scheibenberg II“ 

85.341 
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Externe CEF Fläche Fl.Nr. 247 und Fl. Nr. 1263 

A11 Intensiv be-
wirtschafte-
ter Acker 

2 K121 
und  
A 2 

Externe Aus-
gleichsflä-
chen dem 
Eingriff gem. 
§ 9 Abs.1a 
zugeordnet 
Blühstreifen 
und Acker-
brache 
(Fl.Nr. 3217 
und 3205) 

8 
 

5 
 

10.172 
 

10.172  

6 
 

3 
 

61.032,00 
 

30.516,00 

Ökokonto Vorhabenträger 91.548 

 
Mit den vielfältigen und strukturverbessernden Maßnahmen wird die landwirtschaftlich 
intensiv genutzte Fläche im Geltungsbereich naturschutzfachlich aufgewertet und neue 
Lebensraumstrukturen geschaffen. Gegenüber der konventionellen landwirtschaftli-
chen Nutzung entstehen ein kleinteiligeres Lebensraummosaik und Habitatpotenzial für 
eine Vielzahl von Arten(gruppen), z.B. Heckenbrüter wie Goldammer, Fledermäuse, 
Insekten und Kleinsäuger. Ferner wird die Nutzung extensiviert. 

10. Artenschutzprüfung 

Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Büro für ökologische Stu-
dien Schlumprecht GmbH, 2021) wurde die Betroffenheit von 4 Feldlerchenrevieren er-
mittelt. Die Goldammer wird durch das Vorhaben nicht berührt, da keine Gehölze ent-
fernt werden.  
Als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme sind die Baumaßnahmen (Erdbau-
arbeiten) entweder außerhalb der Brutzeit von Vogelarten zwischen Anfang September 
und Ende Februar durchzuführen oder ganzjährig, sofern durch anderweitige Maßnah-
men (geeignete Vergrämungsmaßnahmen i.V.m. funktionswirksamen CEF-Maßnah-
men) sichergestellt wird, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne des 
§ 44 BNatschG nicht erfüllt werden. 
 
Als artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahme (CEF-Maßnahme) werden externe CEF- 
und Ausgleichsflächen entsprechend den Lebensraumansprüchen der Feldlerche ge-
staltet und künftig gepflegt (Fl. Nr. 247 im Ganzen mit 13.519 qm und Fl. Nr. 1263 mit 
Teilfläche mit 7.325 qm, beide Gemarkung Großarmschlag, siehe Teil A 9.3). Die Maß-
nahmen sind gleichzeitig vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen / CEF-Maßnahme im 
Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG für die Feldlerche und sind so durchzuführen, dass 
diese zum Eingriffszeitpunkt wirksam sind und der Erhalt der ökologischen Funktion 
der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte weiterhin gewahrt ist.  
 
Bei Durchführung der festgesetzten Maßnahmen (Planteil B 4.1 und B 4.4 und B 4.5) 
ist davon auszugehen, dass durch das Planungsvorhaben keine populationsbezogene 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der saP-relevanten Vogel- und Reptilienar-
ten erfolgt, da die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG lassen sich folglich vermeiden.  
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B Umweltbericht 

1. Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabe 

Die Umweltprüfung ist ein Verfahren, das die voraussichtlichen Auswirkungen des Bau-
leitplans auf die Umwelt und den Menschen frühzeitig untersucht. 
 
Die gesetzliche Grundlage liefert das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 20.12.2023 (BGBl. I S. 394) m.W.v. 01.01.2024 geändert worden ist. (§ 1 
Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung, § 1a ergänzende Vorschriften 
zum Umweltschutz, § 2, vor allem Abs. 4 - Umweltprüfung). 

1.2 Inhalt und Ziele des Plans 

Die Projektentwicklung Behm GmbH & Co. KG hat als Vorhabenträger die Einleitung 
eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage südlich von Großarmschlag südlich 
des Umspannwerks innerhalb eines im Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) 2021 „landwirtschaftlich benachteiligten Gebietes“ beantragt. 
Geplant ist eine Anlage mit einer Gesamtleistung von ca.  10 MWp, mit der eine jährli-
che Strommenge von ca. 10 Mio. kWh erzeugt werden kann. 
Der Geltungsbereich liegt im nordwestlichen Stadtgebiet der Stadt Grafenau (Landkreis 
Freyung-Grafenau, Regierungsbezirk Niederbayern). Der Geltungsbereich umfasst 
7,12 ha und beinhaltet die Fl.Nr. 310 und 309 (TF) jeweils Gemarkung Großarmschlag. 
 
Details siehe Teil A der Begründung. 

1.3 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Vorbelastung nach LEP (6.2.3)  
Durch das Plangebiet verlaufen zwei Hochspannungsleitungen, nördlich angrenzend 
liegt auf der Kuppe das Umspannwerk. In deren weiterem Verlauf im Süden liegt zwi-
schen Schildertschlag und Judenhof bereits eine PV-Freiflächenanlage. Der Standort 
ist somit nach dem LEP (6.2.3) vorbelastet und entspricht den Zielen und Grundsätzen 
des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalplanes. 
Das Landschaftsbild wird in einer Lage mit einer leichten Süd-Exposition und Fernwir-
kung in gewisser Weise technisch überprägt. Mit den geplanten Eingrünungen am 
Rand und innerhalb des Sondergebiets, die gestaffelt entlang der Höhenlinien des 
Hanges verlaufen, wird das Vorhaben weitgehend abgeschirmt. Die hangparallele Aus-
richtung der Hecken entspricht auch dem „natürlichen Verlauf der Hecken in der Kultur-
landschaft.  
 
Neben der Planung in einem, durch Hochspannungsleitungen und das Umspannwerk 
vorbelasteten Bereiches, begründet sich der Standort insbesondere auch aus der 
räumlichen Nähe zum Einspeisepunkt in das öffentliche Stromnetz. Der in der Photo-
voltaik Freiflächenanlage erzeugte Strom kann auf kurzem Weg in das vorhandene 
Stromnetz eingespeist werden. Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Leitungs-
bau können somit vermieden werden. 
 
Kriterienkatalog für Photovoltaik-Freiflächenanlagen der Stadt Grafenau 
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Die Stadt Grafenau hat eine Entscheidungshilfe für die Beurteilung von Standorten für 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen erstellt. Die Bewertung von Standorten erfolgt nach 
einem zweistufigen Verfahren.  
Dabei werden in einem ersten Schritt alle Standorte ausgesondert, welche nach defi-
nierten Ausschlusskriterien (u.a. Lage im Trinkwasserschutzgebieten (Zone I und II), 
Lage am Siedlungsrand, Moorböden, Geotope, Höchstgröße 8 ha, Lage in Schutzge-
bieten, bei Lage im LSG ist ein positive Einzelfallprüfung erforderlich) nicht weiter ver-
folgt werden. 
Der vorliegende Standort liegt außerhalb von Schutzgebieten des Wasserrechts und 
des Naturschutzes und ausreichend entfernt zu Siedlungsflächen (ausgenommen Aus-
siedlerhöfe). Eine Siedlungsentwicklung ist möglich. Moorböden, Geotope werden nicht 
berührt (siehe folgende Abbildungen zu Ausschluss und Restriktionsflächen). 
 

 
Abb. Ausschlussflächen aus der Entscheidungshilfe zur Standortfindung von Photovoltaik-Freiflächenanla-
gen mit grober Verortung des Vorhabens Großarmschlag Scheibenberg II 
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Abb. Restriktionsflächen aus der Entscheidungshilfe zur Standortfindung von Photovoltaik-Freiflächenanla-
gen mit grober Verortung des Vorhabens Großarmschlag Scheibenberg II  
 
Für die Bereiche außerhalb von Ausschluss- und Restriktionsflächen hat die Stadt Gra-
fenau in einem zweiten Bewertungsschritt noch weitere Kriterien definiert, pro Kriterium 
werden 0-2 Wertpunkte vergeben.  
 
a. Nicht einsehbare Anlagen (nur im Nahbereich wahrnehmbar).  
b. Flächen ohne Fernwirkung PV-Freiflächenanlagen dürfen nicht an besonders be-

deutsamen oder weithin einsehbaren Landschaftsteilen wie landschaftsprägenden 
Höhenrücken, Kuppen und Hanglagen errichtet werden.  

c. Flächen ohne besondere Qualität für den Tourismus oder die Naherholung. 
d.  Flächen ohne Erholungsnutzung, ohne Exposition zu übergeordnet wichtigen Er-

holungseinrichtungen, Wegen, Aussichtspunkten.  
e. Flächen ohne Einsehbarkeit von bedeutsamen Kulturdenkmälern sowie Bau- und 

Bodendenkmälern bzw. ohne Blickbeziehung zu denselben.  
f. PV-Freiflächenanlagen dürfen von bestehenden Wohnbebauungen aus grundsätz-

lich nur als untergeordnete Bestandteile in der Umgebung wahrgenommen werden 
und nicht als aussichtprägende Anlagen in Erscheinung treten.  

g. Die umliegende Wohnbebauung darf durch Blendwirkung nicht beeinträchtigt wer-
den. Zur Beurteilung ist eine entsprechende Visualisierung aus verschiedenen 
Richtungen und Entfernungen vorzulegen.  
Vom Ort Großarmschlag ist die Anlage nicht einsehbar.  
Die Anlage liegt höher als die südlich liegenden Weiler Blendwirkungen kön-
nen nach den Reflexionsgesetzen ausgeschlossen werden   

h. Der Bau von PV-Freiflächenanlagen in Sichtbeziehung zur Wohnbebauung kann 
möglich sein, wenn die betroffenen Eigentümer ihr Einverständnis schriftlich mit 
dem Bauvorhaben bestätigen.  

i. Eine landschaftliche technische Vorbelastung ist vorhanden (übergeordnete 
Straße wie Kreisstraße oder Bundesstraße, Freileitungen, gewerblich genutzte 
Flächen). Mit Umspannwerk gegeben.  
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j. Es wird eine Bürgerbeteiligung von mind. 25 % der Anschaffungskosten angebo-
ten (< 25 % = 0 Punkte; ≥ 25 % = 2 Punkte).  

k. Es wird eine Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage, bei der die landwirtschaftliche 
Produktion als Hauptnutzung und die Stromnutzung durch die Anlage als Sekun-
därnutzung vorgesehen ist, geplant.  

l. Die Fläche hat einen geringen landwirtschaftlichen Nutzwert (Ackerzahl 36, Grün-
landzahl unter 39.  

 
Für einen Anlagenstandort spricht, wenn 13 Wertpunkte pro Anlage erreicht werden. 
Die Photovoltaikanlage Großarmschlag – Scheibenberg II überschreitet diese Mindest-
punktzahl. 
 
Ergebnis der Prüfung des Standorte 
Der gewählte Standort erfüllt die Kriterien der Stadt Grafenau.  
Der Standort ist vorbelastet, nach dem GS 6.2.3 des LEP kann eine gewünschte Bün-
delung von Infrastruktureinrichtungen erreicht werden. Im Zusammenhang mit der Vor-
belastung und der geplanten Eingrünung mit der Anlage von Hecken auch innerhalb 
des Sondergebiets wird die Fernwirkung gemindert. Aufgrund des kurzen Anschluss-
weges in das öffentliche Stromnetz ist der gewählte Standort sehr günstig, da geringe 
Leitungskosten und Eingriffe durch den Leitungsbau in Natur und Landschaft mit dem 
Standort verbunden sind. Aufgrund der Vorbelastung und dem wirtschaftlichen Betrieb 
wurde von einer weiteren Standortprüfung abgesehen. 
 
Da die Ziele des Klimaschutzes aufgrund des spürbaren Klimawandels immer mehr an 
Bedeutung gewinnen, möchte die Stadt hierzu, auch in Verantwortung gegenüber heu-
tigen und zukünftigen Generationen ihren Beitrag leisten. Die vorliegenden Flächen 
stehen für die Planung einer PV-Anlage unmittelbar zur Verfügung, Sie sind aufgrund 
der Lage neben Infrastruktureinrichtungen geeignet, weswegen die Planung am vorlie-
genden Standort aufgrund dessen Eignung weiterverfolgt werden soll.  

2. Vorgehen bei der Umweltprüfung 

2.1 Untersuchungsraum 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich sowie angrenzende Nutzun-
gen im Umfeld um den Geltungsbereich (Wirkraum), um weiterreichende Auswirkun-
gen bewerten zu können (Bsp. Emissionen, Auswirkungen auf Biotopverbund etc.). 

2.2 Prüfungsumfang und Prüfungsmethoden 

Geprüft werden gem. BauGB 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7: 
a) Auswirkungen auf Fläche, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 
b) Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 
c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie 

die Bevölkerung insgesamt 
d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
e) Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 
f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
g) Darstellung von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen 
h) Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten mit Immissionsgrenzwerten, die nach 

europarechtlichen Vorgaben durch Rechtsverordnung verbindlich festgelegt sind 
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i) Wechselwirkungen zwischen den Belangen a) bis d) 
j)     unbeschadet des §50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswir-

kungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen 
Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Be-
lange nach dem Buchstaben a bis d und i 

§ 1 a: 
- Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 Satz 1 
- Umwidmungssperrklausel des § 1a Abs. 2 Satz 2 
- Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich nach der Eingriffsregelung gem. 

§ 1a Abs. 3 
- Berücksichtigung von FFH- und Vogelschutzgebieten gem. § 1a Abs. 4 
- Erfordernisse des Klimaschutzes gem. § 1a Abs. 5 
 
Für die Prüfung wurde eine Biotop- und Nutzungstypenerfassung des Geltungsbe-
reichs und des Umfelds vorgenommen und vorhandene Unterlagen ausgewertet.  

 
Die Umweltprüfung wurde verbal-argumentativ in Anlehnung an die Methodik der öko-
logischen Risikoanalyse durchgeführt. Sie basiert auf der Bestandsaufnahme der rele-
vanten Aspekte des Umweltzustandes im voraussichtlich erheblich beeinflussten Ge-
biet. Zentrale Prüfungsinhalte sind die Schutzgüter gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-d. Die ein-
zelnen Schutzgüter wurden hinsichtlich Bedeutung und Empfindlichkeit bewertet, wobei 
die Vorbelastungen berücksichtigt wurden. 
 
Der Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgüter werden die Wirkungen des Vorha-
bens gegenübergestellt. Als Ergebnis ergibt sich das mit dem Bauleitplan verbundene 
umweltbezogene Risiko als Grundlage der Wirkungsprognose. Ergänzend und zusam-
menfassend werden die Auswirkungen hinsichtlich der Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 7 e-i 
BauGB dargelegt. 
Bei der Prognose der möglichen erheblichen Auswirkungen des Bauleitplanes wird die 
Bau- und Betriebsphase auf die genannten Belange berücksichtigt, u.a. infolge 
 
aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant ein-

schließlich Abrissarbeiten, 
bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 
ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

(zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 
ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf 
möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die 
Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und 
Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorha-
ben gegenüber den Folgen des Klimawandels, 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe. 
 
Die Auswirkungen werden in drei Stufen bewertet: geringe, mittlere und hohe Erheb-
lichkeit der Umweltauswirkungen. 
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2.3 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Zum Abschluss des Verfahrens lagen keine Schwierigkeiten mehr vor. 
Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) wurde erstellt. Der artenschutz-
rechtliche Ausgleich wird extern nachgewiesen. 

3. Planungsvorgaben und Fachgesetze 

Es wurden insbesondere berücksichtigt: 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

 
Das Bundesnaturschutzgesetz wurde durch Festsetzung von grünordnerischen Maß-
nahmen und Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt.  
Das Wasserhaushaltsgesetz wurde berücksichtigt durch die flächige Versickerung des 
unverschmutzten Oberflächenwassers vor Ort.  
 
Das Bodenschutzgesetz wurde durch die Verwendung von Ramm- oder Schraubfunda-
menten bei der Installation der PV-Module berücksichtigt. 

4. Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes und 
Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

4.1 Mensch 

Beschreibung und Bewertung 
 
Für die Beurteilung des Schutzgutes Mensch steht die Wahrung der Gesundheit und 
des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund, soweit diese von Umweltbedingun-
gen beeinflusst werden. 
 
Bewertungskriterien sind: 
 
Bedeutung / 
Empfindlichkeit 

Wohnfunktion 
Funktion für Naherholung 

 
Beim Aspekt "Wohnen" ist die Erhaltung gesunder Lebensverhältnisse durch Schutz 
des Wohn- und Wohnumfeldes relevant. Beim Aspekt "Erholung" sind überwiegend die 
wohnortnahe Feierabenderholung bzw. die positiven Wirkungen siedlungsnaher Frei-
räume auf das Wohlbefinden des Menschen maßgebend. 
Wohnfunktion 
 
Das Planungsgebiet selbst hat keine Bedeutung für die Wohnfunktion. Aufgrund der 
Topografie und geplanter Eingrünung ist die Anlage von Großarmschlag geringfügig 
einsehbar.  
 
Funktionen für die Naherholung 
 
Entlang des Planungsbereiches führen keine Wander- oder Radwege. 
Das Plangebiet hat aufgrund der Vorbelastung durch die Stromleitung eine geringere 
Bedeutung als die sonstige erlebbare Landschaftskulisse für Naherholungssuchende 
und Touristen im Naturpark Bayerischen Wald.  
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Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Landschaftsraum eher selten von Erho-
lungssuchenden frequentiert wird und eine überwiegend lokale Bedeutung für Naher-
holungssuchende hat. 
 
 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Auswirkungen auf die Wohnfunktion 

 
Mögliche im (weiteren) Reflexionsbereich liegende schützenswerten Wohnbebauungen 
befindet sich direkt an der Südgrenze des Planungsbereiches. Durch die Scheune ist 
der Wohnbereich des Aussiedlerhofes jedoch abgeschirmt. Etwa 90 m südwestlich 
liegt der weitere Aussiedlerhof, auch hier ist der Wohnbereich entweder durch große 
Wirtschaftsgebäude oder durch das biotopkartierte Feldgehölz abgeschirmt. Gemäß 
dem Hinweispapier der LAI zu Lichtimmissionen erfahren Immissionsorte, die sich wei-
ter als ca. 100 m von einer Photovoltaikanlage entfernt befinden, erfahrungsgemäß nur 
kurzzeitige Blendwirkungen. Lediglich bei ausgedehnten Photovoltaikparks könnten 
auch weiter entfernte Immissionsorte noch relevant sein. 
Durch ein Blendgutachten wurden mögliche Blendwirkungen auf Wohngebäude südlich 
der geplanten PV- Anlage ermittelt. Die Berechnungen ergaben, dass von Ende Mai 
bis Mitte Juli für weniger als 5 Minuten täglich abends Sonnenlichtreflexionen der ge-
planten Anlage auf das 1. OG des Wohngebäudes Judenhof 30 treffen können. Auch 
bei anderen Auslegungsvarianten (Neigung der Module) ergeben sich zu keinem Zeit-
punkt im Jahr Lichtimmissionen im Sinne der LAI-Richtlinie. Die Richtlinie im  Hinweis-
papier der LAI zu Lichtimmissionen wird damit eingehalten (Solarpraxis 2022). 
 
 
Auswirkungen auf die Naherholung 
 
Die benachbarten Wege sind mit Ausnahme kurzfristiger Beeinträchtigungen während 
der Bauphase weiterhin ungehindert durch Naherholungssuchende nutzbar. Der vorbe-
lastete Landschaftsraum wird durch die Anlage zwar weiter technisch überprägt, die 
grünordnerischen Gestaltungsmaßnahmen (Hecken, Säume) mildern diese Wirkung ab 
und bereichern gleichzeitig den ansonsten überwiegend ausgeräumten Ackerschlag in 
diesem Bereich mit weiteren naturnahen Landschaftsstrukturen und -elementen. 
  

Gesamtbewertung Schutzgut Mensch:  
Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.2 Tiere und Pflanzen, Biodiversität 

Beschreibung und Bewertung 
 
Zur Bewertung des vorhandenen Biotoppotenzials werden folgende Bewertungskrite-
rien herangezogen: 
 
Bedeutung / 
Empfindlichkeit 

Naturnähe 
Vorkommen seltener Arten 
Seltenheit des Biotoptyps 
Größe, Verbundsituation 
Repräsentativität 
Ersetzbarkeit 
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Das Plangebiet befindet sich auf einer ackerbaulich genutzten leicht nach Süden ge-
neigten Hoch- und Hangfläche. Im Verhältnis zu den übrigen Ackerschlägen in der Um-
gebung ist die Ackerfläche im Planungsbereich als ausgeräumt und großflächigen zu 
bezeichnen. Am Rande (außerhalb) des Planungsbereiches liegen biotopkartierte He-
cken (Nr. 7146-0018) sowie die Eingrünung um das Umspannwerk und ein Einzel-
baum. 
 
Neben dem Umspannwerk liegen südlich zwei Aussiedlerhöhe. Unmittelbar östlich ver-
läuft die wenig befahrene GVS Großarmschlag – Grüb. 
Im Rahmen der saP wurde die Betroffenheit eines Feldlerchenrevieres festgestellt. 
 
Aufgrund der intensiven Nutzung wird der Geltungsbereich für die Tier- und Pflanzen-
welt differenziert betrachtet: 

- eine geringe bis mittlere Bedeutung bei der großräumigen Ackernutzung und 
Randstrukturen (Eingrünung Umspannwerk, Wegsäume außerhalb des Gel-
tungsbereiches) für Feldvögel, 

- eine mittlere bis hohe Bedeutung hinsichtlich der biotopkartierten Hecke und 
Einzelbaum an der GVS Großarmschlag und Grüb (außerhalb des Geltungsbe-
reiches). 

 
Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Büro für ökologische Stu-
dien Schlumprecht GmbH, 2021) wurde die Betroffenheit von 4 Feldlerchenrevieren er-
mittelt. Die Goldammer wird durch das Vorhaben nicht berührt, da keine Gehölze ent-
fernt werden.  

 
 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Durch die Planung wird eine etwa 5,9 ha große Fläche (geplantes Sondergebiet) mit 
Modultischen überstellt. Der Eingriff erfolgt ausschließlich in ackerbaulich intensiv ge-
nutzten Bereichen. Die Module werden mittels Rammgründung installiert, d.h. der Ver-
siegelungsgrad ist äußerst gering und beschränkt sich auf wenige untergeordnete bau-
liche Anlagen (v.a. Trafostationen, evtl. Schafunterstand). Der überwiegende Anteil der 
Flächen wird zu Extensivgrünland entwickelt. Hierbei wird standortgemäßes Saatgut 
verwendet und das Mahdregime erfolgt so, dass Kräuter beim Aussamen und Boden-
brüter hiervon profitieren. 
 
Als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme sind die Baumaßnahmen (Erdbau-
arbeiten) entweder außerhalb der Brutzeit von Vogelarten zwischen Anfang September 
und Ende Februar durchzuführen oder ganzjährig, sofern durch anderweitige Maßnah-
men (geeignete Vergrämungsmaßnahmen i.V.m. funktionswirksamen CEF-Maßnah-
men) sichergestellt wird, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne des 
§ 44 BNatschG nicht erfüllt werden. 
 
Als artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahme (CEF-Maßnahme) werden externe CEF- 
und Ausgleichsflächen entsprechend den Lebensraumansprüchen der Feldlerche ge-
staltet und künftig gepflegt (Fl. Nr. 247 im Ganzen mit 13.519 qm und Fl. Nr. 1263 mit 
Teilfläche mit 7.325 qm, beide Gemarkung Großarmschlag, siehe Teil A 9.3). Die Maß-
nahmen sind gleichzeitig vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen / CEF-Maßnahme im 
Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG für die Feldlerche und sind so durchzuführen, dass 
diese zum Eingriffszeitpunkt wirksam sind und der Erhalt der ökologischen Funktion 
der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte weiterhin gewahrt ist.  
 
Bei Durchführung der festgesetzten Maßnahmen (Planteil B 4.1 und B 4.4 und B 4.5) 
ist davon auszugehen, dass durch das Planungsvorhaben keine populationsbezogene 
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Verschlechterung des Erhaltungszustandes der saP-relevanten Vogel- und Reptilienar-
ten erfolgt, da die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG lassen sich folglich vermeiden. 
 
Mit den festgesetzten Maßnahmen (Maßnahme 1-3, siehe Kap. 9.3 und Planteil) ist 
von einer positiven Wirkung auf randlich festgestellt Goldammer auszugehen. Zudem 
bleibt der Einzelbaum an der GVS Großarmschlag und Grüb erhalten. 
 
Gemäß dem „Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von 
PV- Freiflächenanlagen“ (ARGE Monitoring PV-Anlagen, 2007) zeigen Erfahrungen mit 
bestehenden Photovoltaikanlagen, dass zahlreiche Vogelarten die Zwischenräume und 
Randbereiche von Anlagen als Jagd-, Nahrungs- und Brutgebiet nutzen.  
 
Mit den vielfältigen und strukturverbessernden Maßnahmen werden die landwirtschaft-
lich intensiv genutzten Flächen naturschutzfachlich aufwertet und Verbundstrukturen 
geschaffen. Gegenüber der konventionellen ackerbaulichen Nutzung entstehen ein 
kleinteiligeres Lebensraummosaik und Habitatpotential für eine Vielzahl von Arten  
(-gruppen), z.B. Heckenbrüter wie Goldammer, Fledermäuse, Insekten und Kleinsäu-
ger.  
Nachteilige Auswirkungen auf den Biotopverbund durch die Einzäunung der PV-Anlage 
sind nicht zu erwarten, da diese für Kleintiere durchlässig gestaltet und die randlich 
umlaufenden Flächen für die Eingrünung außerhalb dieser Einzäunung verbleiben und 
dadurch attraktive Vernetzungslinien für wandernde Tierarten darstellen werden.  
  

Gesamtbewertung Schutzgut Pflanzen und Tiere:  
Auswirkungen geringer bis mittlerer Erheblichkeit   
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4.3 Boden 

Beschreibung und Bewertung 
 
Zur Bewertung des Bodens werden folgende Bewertungskriterien herangezogen: 
 
Bedeutung / 
Empfindlichkeit 

Natürlichkeit 
Seltenheit 
Biotopentwicklungspotenzial 
natürliches Ertragspotenzial 

 
 
Das Plangebiet liegt in der geologischen Einheit des Moldanubikum. Es wird aus Ge-
steinskomplexen verschiedenen Alters aufgebaut. Im Plangebiet ist dies Metatektischer 
Cordierit-Sillimanit-Kalifeldspat-Gneis. Teilweise wird der Gneis von Quarz-Feldspatlin-
sen und -schlieren durchzogen. 
 
Gemäß der Übersichtsbodenkarte sind im Plangebiet folgende Bodentypen vorherr-
schend: 

-  fast ausschließlich Braunerde aus skelettführendem (Kryo-)Lehm (Lösslehm, 
Granit oder Gneis) im Osten (Nr. 744) und  

- fast ausschließlich Braunerde aus skelettführendem (Kryo-)Sand bis Grussand 
(Granit oder Gneis) im Westen (Nr. 743) 

 
Durch die ackerbauliche Nutzung sind die Böden anthropogen überprägt und entspre-
chen nicht mehr dem natürlichen Bodengefüge. 
Das Biotopentwicklungspotential begrenzt sich auf Lebensräume mittlerer Standorte 
ohne extreme Eigenschaften (d.h. weder besonders trocken/mager noch nass).  
 
Gemäß der Bodenschätzung handelt es sich im Plangebiet überwiegend um Lehme 
und lehmige Sande (LIIIc2 und lehmige Sande lSIIC2) mit geringer bis mittlerer Er-
tragsfähigkeit (Bodenzahl 32-28 im Süden und 42 bis 38 im Norden). 
 
 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage führt trotz der Flächengröße nur zu 
geringfügigen Bodeneingriffen durch Abgrabungen und Wiederverfüllungen (Kabelrohr-
verlegungen etc.). Die Module werden mittels Rammgründung installiert, d.h. der Versie-
gelungsgrad ist äußerst gering und beschränkt sich auf wenige untergeordnete bauliche 
Anlagen (z.B. Trafostationen, Schafsunterstand). Dabei sind die gültigen Regelwerke 
und Normen, insbesondere DIN 18915 und 19731 (vgl. auch § 12 BBodSchV) zu beach-
ten. 

 
Die Böden können daher in ähnlichem Maße wie bisher ihre Bodenfunktionen erfüllen, 
auch eine extensive landwirtschaftliche Nutzung ist prinzipiell weiterhin möglich. Der bis-
herige Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln entfällt. 
  

Gesamtbewertung Schutzgut Boden:  
Auswirkungen geringer Erheblichkeit    
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4.4 Wasser 

Beschreibung und Bewertung 
 
Bewertungskriterien Teilschutzgut Gewässer/Oberflächenwasser 
 
Bedeutung / 
Empfindlichkeit 

Naturnähe 
Retentionsfunktion 
Einfluss auf das Abflussgeschehen 

 
Bewertungskriterien Teilschutzgut Grundwasser 
 
Bedeutung / 
Empfindlichkeit 

Geschütztheitsgrad der Grundwasserüberdeckung (Empfindlichkeit) 
Bedeutung für Grundwassernutzung 
Bedeutung des Grundwassers im Landschaftshaushalt 

 
 
Im Geltungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer und Trinkwasserschutz-
gebiete.  
Über die Grundwasserverhältnisse liegen keine detaillierten Informationen vor. Auf-
grund der Höhenlage und der Geologie sind ausreichende Deckschichten vorhanden. 
Anhand der Vegetation ist von keinen oberflächennahen Grundwasserständen auszu-
gehen. 
Aufgrund der Bodenart ist der Boden versickerungsfähig und für die Grundwasserneu-
bildung geeignet.  
 
 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Da Eingriffe in den Boden und in dessen Filtereigenschaften stark begrenzt sind, sind 
der Grundwasserschutz und die -neubildung weiterhin in ähnlichem Maße gewährt. Die 
Versickerung des über die Modultische anfallenden Niederschlagswassers erfolgt wei-
terhin vor Ort über die belebte Bodenzone.  
Die Sammlung und Einleitung von Oberflächenwasser in einen Vorfluter ist nicht erfor-
derlich und nicht geplant. An den Traufkanten der Modultische ergibt sich eine Kon-
zentration des Niederschlagsabflusses. Diese Konzentration wird jedoch dadurch ge-
mindert, dass die Niederschläge auch zwischen den Spalten der einzelnen Module ei-
nes Modultisches abfließen. Ferner ist davon auszugehen, dass durch die Beschattung 
unter den Modultischen der Boden weniger austrocknet. Bei Trockenheit weisen die 
beschatteten Böden ein höheres Infiltrationsvermögen gegenüber unbeschatteten Bö-
den auf. Diese trocknen im Sommer bei längerem Ausbleiben von Niederschlägen aus 
und können bei Starkregenereignissen kein Wasser aufnehmen. Die Infiltrationsraten 
und Interzeption ist bei Dauergrünland ebenfalls günstiger, da der Boden nicht ver-
schlämmt. Durch die Planung stellt sich hinsichtlich abfließenden Regenwassers insge-
samt keine Verschlechterung ein.  
 
Insgesamt wird durch die Grünlandnutzung die derzeitige Nutzung extensiviert, der 
Einsatz von Dünger unterbleibt zukünftig. Zudem erfolgt die Oberflächenreinigung der 
Photovoltaikelemente nur mit Wasser unter Ausschluss von grundwasserschädigenden 
Chemikalien. 
 
Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf Grundwasser und Oberflächengewässer. 
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Aufgrund der überwiegend geringen Neigung im Bereich der geplanten Photovoltaikan-
lage und der geplanten Maßnahmen für die Eingrünung bestehen weiterhin relativ 
günstige Bedingungen für Versickerung.  

 
Gesamtbewertung Schutzgut Wasser:  
Auswirkungen geringer Erheblichkeit   

4.5 Klima/Luft 

Beschreibung und Bewertung 
 
Für die Beurteilung des Schutzgutes Klima sind vorrangig lufthygienische und klimati-
sche Ausgleichsfunktionen maßgeblich. Die lufthygienische Ausgleichsfunktion bezieht 
sich auf die Fähigkeit von Flächen, Staubpartikel zu binden und Immissionen zu min-
dern (z.B. Waldgebiete). Die klimatische Ausgleichsfunktion umfasst die Bedeutung 
von Flächen für die Kalt- und Frischluftproduktion bzw. den Kalt- und Frischluftabfluss. 
 
Bedeutung / 
Empfindlichkeit 

lufthygienische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 
klimatische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

 
 
Der Geltungsbereich ist aufgrund seiner Lage im ländlichen Raum nicht als klimati-
sches Belastungsgebiet einzustufen. Die überplanten Freiflächen haben lokale Bedeu-
tung als Kaltluftentstehungsgebiet und örtliche Funktionen für den Luftaustausch. Auf 
Grund des geringen Gefälles erfolgt voraussichtlich kein relevanter Kaltluftabfluss von 
oder über die Fläche. 
 
 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage sind keine erheblichen Auswirkungen auf 
das Lokalklima zu erwarten. Zwischen den Modulreihen kann weiterhin Kaltluft entste-
hen.  
 
Mit der Errichtung der Anlage wird der Verwendung fossiler Energieträger und somit 
dem Ausstoß von CO2-Emissionen entgegengewirkt, was sich positiv für den Klima-
schutz auswirkt.  
  

Gesamtbewertung Schutzgut Klima und Luft:  
Auswirkungen geringer Erheblichkeit  
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4.6 Landschaft 

Beschreibung und Bewertung 
 
Landschaft und Landschaftsbild werden nach folgenden Kriterien bewertet: 
 
Bedeutung / 
Empfindlichkeit 

Eigenart 
Vielfalt 
Natürlichkeit 
Freiheit von Beeinträchtigungen 
Bedeutung / Vorbelastung 

 
Naturräumlich befindet sich das Plangebiet im Oberpfälzer und Oberbayerischer Wald 
und weiter differenziert nach den Naturraumeinheiten im Passauer Abteiland und Neu-
burger Wald. Es erstreckt sich über eine landwirtschaftlich genutzte Hochfläche, die 
nach Süden und Norden abfällt, ohne besondere naturnahe Strukturen – eine Aus-
nahme bildet hier des Feldgehölz im Norden.  
 
Der Planungsbereich selbst liegt auf einer großflächigen landwirtschaftlich genutzten 
Fläche, auf der Ackerbau betrieben wird. Durch die Hochspannungsleitung und das 
Umspannwerk besteht eine technische Vorbelastung für das Landschaftsbild. Ferner 
ist westlich etwa 1,3 km entfernt ein Vorranggebiet für Windkraft im Regionalplan seit 
2014 festgelegt. 
Im Norden liegt ein als Ensemble kartierte Teilbereich des Siedlungsbereiches Groß-
armschlag. Das Vorhaben übt zu diesem Ensemble keine beeinträchtigende Fernwir-
kung aus, da kein Sichtbezug besteht. 
 
 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Mit der geplanten Anlage wird der Standort bzw. die umliegende Landschaft weiter 
durch technische Infrastruktur überprägt. Um diese zusätzlichen Auswirkungen zu mini-
mieren, wird die Anlage aus den einsehbaren Richtungen durch Baumreihen und He-
ckenstrukturen an den Rändern begrünt. 
Durch die Hanglage besteht unabhängig von der Vorbelastung durch die Stromleitun-
gen und das Umspannwerk eine gewisse Fernwirkung in südlicher Richtung.  
Um diese Fernwirkung zu minimieren sind innerhalb des Sondergebiets Hecken vorge-
sehen, die nach der Topographie ausgerichtet sind (im steileren Anstieg südlich des 
Vorhabens ist eine engere Abfolge der Hecken vorgesehen – siehe folgende Angaben 
zur Visualisierung). Somit wird die Anlage weitgehend verträglich in das Landschafts-
bild eingebunden. 
Es ist vorgesehen, dass die erforderliche Einzäunung innerhalb des Sondergebietes 
errichtet wird und somit die Gehölzstrukturen den Zäunen vorgelagert zur offenen 
Landschaft gepflanzt werden. 
 
Für den Standort wurden Visualisierungen vorgenommen und in Verbindung mit der 
Topographie wirksame Standorte für hangparallelen Hecken ausgewählt. Da der Hang-
bereich im Süden steiler ansteigt und sich im nördlichen Bereich der Flurnummer 309 
die Kuppenlage befindet, wurden die Hecken innerhalb des Sondergebiets im Süden 
der Fl.Nr. 309 angeordnet. 
In den folgenden Abbildungen wir deutlich, dass der Standort durch die Eingrünung, 
die auf die Topographie abgestimmt ist, weitgehend in die Landschaft eingebunden 
sein wird. 
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Blick von Norden (Großarmschlag auf die Anlage. Aufgrund der Kuppenlage ist die geplante PV-Anlage 
bereits durch die geplante Heckenreihe abgeschirmt 

 
Blick von Süden (südlich Judenhof 30) auf die Anlage. Durch mehrere Hecken im steilen Hangbereich ist 
die Anlage weitgehend abgeschirmt, im Hinblick auf die Fernwirkung (z.B von Südwesten bei Niedernberg) 
ist die abschirmende Wirkung der Hecken, von höheren Standorten aus auf die geplante Anlage betrach-
tet, wirksamer.  
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Blick von Süden (Zufahrt zum Judenhof Nr. 23. Aufgrund der geplanten Heckenreihe ist die geplante PV-
Anlage abgeschirmt. 
 
Durch die geplante Eingrünung mit Hecken und Bäumen, verbunden mit der Festset-
zung, diese nur plenterartig zu pflegen und eine Mindesthöhe von 3,5 m zu gewährleis-
ten, kann der Standort in die Landschaft weitgehend eingebunden werden. Aufgrund 
der steilen Hanglage im südlichen Bereich des Vorhabens verbleibt jedoch eine ge-
wisse Fernwirkung.  
 
  

Gesamtbewertung Landschaft:  
Auswirkungen mittlere Erheblichkeit  

4.7 Fläche 

Es handelt sich um eine Ackerfläche. 
 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Durch die Planung wird die Fläche für den Zeitraum der solarenergetischen Nutzung 
der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Eine extensive Nutzung, z.B. 
durch Beweidung ist weiterhin möglich. 
Nach Beendigung der solarenergetischen Nutzung werden die Anlagen zur PV-Anlage 
vollständig zurückgebaut. Der Geltungsbereich wird nach Beendigung des Sonderge-
biets wieder landwirtschaftlich bewirtschaftet 
Mit der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage kann das Ziel von Bund und Land un-
terstützt werden, den Anteil der erneuerbaren Energien bei der zukünftigen Energiebe-
reitstellung deutlich auszubauen und hierdurch den CO2-Ausstoß zu verringern. Nach 
dem Monitoring-Bericht zum Umbau der Energieversorgung Bayerns (Bayerisches 
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie: S. 33) besteht der-
zeit ein Energieverbrauch pro Einwohner von 33.000 kWh pro Jahr. Zur Deckung des 
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Energiebedarfes mit erneuerbaren Energien sind daher zwangsläufig neben Windkraft-
anlagen auch Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen erfor-
derlich. Alternative Flächen wie Dachflächen und Parkplatzflächen werden nicht ausrei-
chen den Energiebedarf zu decken. 
Die Auswirkungen durch die Änderung in der Art der Nutzung der Fläche sind bei den 
Schutzgütern, Kap. 4.1 bis 4.6 beschrieben. 

4.8 Kultur- und Sachgüter 

In der unmittelbaren Umgebung des Geltungsbereichs befinden sich keine Bau- oder 
Bodendenkmale. Allerdings ist ein Teil von Großarmschlag als Ensemble eingestuft: 
- Es handelt sich um den südwestlichen Ortsbereich, der als Musterbeispiel für ein 

planmäßig angelegtes Angerdorf als Ensemble (E-2-72-120-2: Ortskern Großarm-
schlag) kartiert ist. Kennzeichnend sind die Weitläufigkeit und die Unverdorbenheit 
der Anlage. Die Flureinteilung ist zwar nicht mehr ungestört, aber noch durch Strei-
fen hinter jedem Hof erkennbar (als Garten bis zur Ettergrenze, darüber hinaus als 
Hofäcker); rechtwinklig dazu liegen nach Osten und Westen plangerecht die übri-
gen Flurstreifen für die damals neu eingeführte Methode der Dreifelderwirtschaft. 
Die meist zweigeschossigen Wohn- und Austragshäuser mit vorragenden Sattel-
dächern stehen fast ausnahmslos giebelseitig zum Anger und ergeben ein sehr 
einheitliches Dorfbild. Einen und dörflichen, störenden Charakter hat der am Nord-
ostrand des Ensembles errichtete Eckhaus-Neubau. 

 
Das Ensemble liegt auf einer nach Westen geneigten Ebene mit einer sanften Senke 
und ist von Hügeln umgeben. Das Ensemble weist keine exponierte Fernwirkung auf, 
so dass der Planungsbereich in Verbindung mit den geplanten Eingrünungsmaßnah-
men keine gravierenden Auswirkungen auf das Ortsbild aufweisen wird. 
Die für das Ensemble ebenfalls typische Flureinteilung bleibt durch das Vorhaben un-
berührt. 
 
Eventuell zutage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß 
Art. 8 Abs. 1-2 DSchG. Auch landschaftsbildprägende Baudenkmäler, gegenüber de-
nen das geplante Vorhaben eine verunstaltende oder bedrängende Wirkung ausüben 
würde, sind im Umfeld nicht vorhanden.  

4.9 Wechselwirkungen 

Bereiche mit ausgeprägtem ökologischem Wirkungsgefüge sind im Geltungsbereich 
nicht vorhanden. 

4.10 Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

Das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet befindet sich im Norden in einer Entfernung 
von etwa 3,5 km zum Plangebiet (FFH-Gebiet Nr. 6946-301 und spA-Gebiet Nr. 6946-
401 „Nationalpark Bayerischer Wald“).  
Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie liegen nicht innerhalb des Geltungsbereiches. 
Die geplanten Maßnahmen werden auf Flächen mit geringer Lebensraumfunktion für 
die gemeldeten Tierarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie bzw. den Vogelarten des 
Anhangs I der VS-RL – mit Ausnahme der Feldvögel – ausgeführt.  
Mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage werden keine negativen Beeinträchtigun-
gen geschaffen. Vielmehr kommt es durch die extensive Nutzung der Fläche sowie der 
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Anlage von Gehölzstrukturen im Rahmen der Flächen für die Eingrünung zu einer An-
reicherung der Landschaft mit Lebensraumstrukturen. Aufgrund der Art des Vorhabens 
und der Entfernung bestehen keine möglichen Konflikte zu den Erhaltungszielen bzw. 
Schutzzweck der Natura 2000 Gebiete. 

5. Sonstige Belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 des BauGB 

Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 
Durch ein Blendgutachten wurden mögliche Blendwirkungen auf Wohngebäude südlich 
der geplanten PV- Anlage ermittelt. Bei unterschiedlichen Auslegungsvarianten (Nei-
gung der Module) ergeben sich zu keinem Zeitpunkt im Jahr Lichtimmissionen im 
Sinne der LAI-Richtlinie (Solarpraxis 2022). 
Eine mögliche Blendwirkung auf Fahrzeugführer der GVS von Großarmschlag nach 
Grüb wurde ebenfalls untersucht. Das Blendgutachten kommt zusammenfassend zum 
Schluss, dass von der geplanten PV-Anlage, bei einer Errichtung entsprechend den 
Vorgaben des Bebauungsplans, keine unzumutbaren oder verkehrsgefährdenden Son-
nenlichtreflexionen ausgehen können (Solarpraxis 2022). 
 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
Die Planung fördert durch die gezielte Gewinnung von erneuerbarer Energie in Form 
von Solarenergie deren Nutzung. 
 
Bodenschutzklausel und Umwidmungssperrklausel gem. § 1a Abs. 2 BauGB 
Durch die Planung wird die Fläche für den Zeitraum der Nutzung zur Solarenergiege-
winnung der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung entzogen, eine extensive Nut-
zung, z.B. durch Beweidung ist weiterhin möglich. Der Versiegelungsgrad ist stark be-
grenzt.  
 
Darstellung von Landschaftsplänen 
Die Stadt verfügt über einen in den Flächennutzungsplan integrierten Landschaftsplan. 
Zum Planungsbereich sind über die Bestandsdarstellung hinaus keine Aussagen ent-
halten. 
 
Erfordernisse des Klimaschutzes 
Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird durch die Errichtung der Photovoltaik-Frei-
flächenanlage Rechnung getragen, da hiermit der Verwendung fossiler Energieträger 
und somit dem Ausstoß von CO2-Emissionen entgegengewirkt wird. 

6. Zusammenfassende Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-
standes und der erheblichen Auswirkungen  

Gemäß Anlage 1 Abs. 2 Ziffer b zum BauGB sind die Auswirkungen u.a. infolge der fol-
genden Wirkungen zu beschreiben: 
 

  



Stadt Grafenau: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan             39 
„Photovoltaikanlage Großarmschlag Scheibenberg II“ 
 
 

 

Auswirkungen infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, so-
weit relevant einschließlich Abrissarbeiten 
 
Abrissarbeiten erfolgen nicht. Die Auswirkungen bezüglich des Vorhandenseins des 
geplanten Vorhabens sind bei der Beschreibung der Schutzgüter in Kapitel 4 ausführ-
lich dargelegt. 
 
Auswirkungen infolge der Nutzung der natürlichen Ressourcen, insbesondere Fläche, 
Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 
Die Auswirkungen hinsichtlich der genannten Aspekte sind bei der Beschreibung der 
Schutzgüter in Kapitel 4 ausführlich dargelegt. 
 
Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Er-
schütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigun-
gen  
 
Die Auswirkungen hinsichtlich der genannten Aspekte sind bei der Beschreibung der 
Schutzgüter „Mensch“ sowie „Tiere und Pflanzen, Biodiversität“ in Kapitel 4 ausführlich 
dargelegt. 
 
Auswirkungen hinsichtlich der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseiti-
gung und Verwertung  
 
Abfälle fallen i.d.R. nur während der Bauzeit an (Verpackungen etc.) und werden ord-
nungsgemäß entsorgt. Durch den Betrieb der Anlage entstehen keine Abfälle. Nach 
Einstellung der Nutzung der Photovoltaikanlage sind die Anlagenteile ordnungsgemäß 
rückzubauen und die Abfälle entsprechend der zu diesem Zeitpunkt geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen zu entsorgen. 

 
Auswirkungen infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt 
 
Die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage befindet sich außerhalb von Zonen, für die 
eine erhöhte Gefahr durch Naturgefahren besteht (z.B. Erdbebenzonen, Hochwasser-
schutzgebiete, Gefahrenhinweisgebiete für Georisiken). Nach derzeitigem Kenntnis-
stand ergeben sich durch den Standort der Anlage daher keine diesbezüglich erwart-
baren Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt. 
 
Unvorhersehbare Naturkatastrophen und dadurch bedingte Schäden durch die Anlage 
für die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt können nie gänzlich ausgeschlossen 
werden. Z.B. besteht durch das Vorhaben ein denkbares, wenn auch geringes Risiko 
durch Entzündung von Anlageteilen durch Überspannungs- bzw. Kurzschlussschäden. 
Um Risiken bezüglich einer möglichen Brandgefahr zu minimieren, werden die gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden 
und der örtlichen Feuerwehr berücksichtigt. 
 
Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benach-
barter Plangebiete 
 
Wesentliche Kumulierungseffekte gehen mit der Planung nicht einher. Natura 2000-
Gebiete werden durch das Vorhaben, auch in Kumulierung mit sonstigen Projekten 
bzw. Plänen, nicht erheblich beeinträchtigt. 
 
Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit gegenüber 
den Folgen des Klimawandels 
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Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird durch die Errichtung der Photovoltaik-Frei-
flächenanlage Rechnung getragen, da hiermit der Verwendung fossiler Energieträger 
und somit dem Ausstoß von CO2-Emissionen entgegengewirkt wird. 
 
Eingesetzte Techniken und Stoffe 
 
Die Bauteile der gewählten Unterkonstruktion bestehen aufgrund ihrer längeren Halt-
barkeit voraussichtlich aus verzinktem Stahl, wodurch möglicherweise in einem sehr 
geringen Maße Zink in die Umwelt bzw. den Boden freigesetzt wird. 
Als PV-Module werden voraussichtlich mono- und polykristalline Module auf Silizium-
Basis verwendet, die größtenteils recycelt werden können. 

7. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nach-
teiliger Umweltauswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung nachhaltiger Umweltauswirkungen 
sind insbesondere: 
- Extensive Grünlandnutzung im Bereich des Sondergebietes (Schafbeweidung, alt. 

Mahd mit spätem ersten Schnittzeitpunkt zum Aussamen von Kräutern und zum 
Schutz von Bodenbrütern) 

- Beschränkung der max. Höhe baulicher Anlagen 
- geringe Bodeninanspruchnahme durch Verankerung der Module durch Ramm- 

oder Schraubfundamente und unbefestigte Ausführung interner Erschließungs-
wege, fachgerechter Umgang mit Boden gemäß den bodenschutzgesetzlichen 
Vorgaben 

- Verwendung kleintierdurchlässiger Zäune zwischen PV-Anlagen und Flächen für 
die Eingrünung 

- Versickerung des (über die Module) anfallenden Niederschlagswassers vor Ort 
- Standortwahl: Ackerfläche ohne wertgebende Vegetationsstruktur 
 
Der mit der Planung verbundene Eingriff bzw. Ausgleichsbedarf beläuft sich auf knapp 
85343 Wertpunkte. Zur Kompensation des mit der Anlage der Photovoltaik-Freiflächen-
anlage verbundenen naturschutzrechtlichen Eingriffs sind innerhalb des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplanes – rund um das und innerhalb des geplanten Sondergebiets 
– auf etwa 1,1 ha Flächen zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft festgesetzt (Anlage von Gras-Kraut-Säumen, Gebüsche, Einzelsträucher, Ein-
zelbäume). Ein Teil der externen CEF-Flächen werden als externe Ausgleichsflächen 
dem Vorhaben zugeordnet, um den naturschutzfachlichen Ausgleich zu bewerkstelli-
gen. Auf den CEF-Flächen werden CEF-Maßnahmen für die Feldlerche in Form von 
Blühstreifen /Blühbrache vorgesehen. Insgesamt werden 85341  Wertpunkte durch 
Ausgleichsflächen erzielt.  
Die detaillierten Aussagen zur naturschutzrechtlichen Eingriffsbewertung und die Er-
mittlung des Bedarfs an Ausgleichsflächen und deren Eignung finden sich in Kap. 9 
des Teils A der Begründung zum Bebauungsplan.  

8. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist zunächst mit der Erhaltung des derzeitigen Zu-
standes, d.h. einer intensiven ackerbaulichen Nutzung, zu rechnen. Ein weiterer Bei-
trag zum Klimaschutz würde nicht erfolgen. 
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Die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe und Umweltauswirkungen sind gegen-
über der Null-Variante vertretbar. 

9. Monitoring 

Die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen ist gesetzlich vorgesehen, da-
mit frühzeitig unvorhergesehene Auswirkungen ermittelt werden und geeignete Abhilfe-
maßnahmen ergriffen werden können.  
 
Da es keine bindenden Vorgaben für Zeitpunkt, Umfang und Dauer des Monitorings 
bzw. der zu ziehenden Konsequenzen gibt, sollte das Monitoring in erster Linie zur Ab-
hilfe bei unvorhergesehenen Auswirkungen dienen. Dies ist im Wesentlichen mit der 
Erfassung der Feldvögel und hier insbesondere mit der Feldlerche der Fall. 

10. Zusammenfassung 

10.1. Allgemeines 

Der Umweltbericht prüft die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt und den 
Menschen frühzeitig im Planungsverfahren.  

Geplant ist eine Anlage südlich von Großarmschlag südlich des Umspannwerks durch 
die Projektentwicklung Behm GmbH & Co. KG mit einer Gesamtleistung von gut 10 
MWp, mit der eine jährliche Strommenge von ca. 10 Mio. kWh erzeugt werden kann. 
Der Geltungsbereich liegt im nordwestlichen Stadtgebiet der Stadt Grafenau (Landkreis 
Freyung-Grafenau, Regierungsbezirk Niederbayern). Der Geltungsbereich umfasst 
7,12 ha und beinhaltet die Fl.Nr. 310 und 309 (TF) jeweils Gemarkung Großarmschlag.  
Das Gebiet liegt innerhalb eines im Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
2021 „landwirtschaftlich benachteiligten Gebietes“ 
 
Der mit der Planung verbundene Eingriff bzw. Ausgleichsbedarf beläuft sich auf knapp 
85343 Wertpunkte. Zur Kompensation des mit der Anlage der Photovoltaik-Freiflächen-
anlage verbundenen naturschutzrechtlichen Eingriffs sind innerhalb des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplanes – rund um das und innerhalb des geplanten Sondergebiets 
– auf etwa 1,1 ha Flächen zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft festgesetzt (Anlage von Gras-Kraut-Säumen, Gebüsche, Einzelsträucher, Ein-
zelbäume). Ein Teil der externen CEF-Flächen werden als externe Ausgleichsflächen 
dem Vorhaben zugeordnet, um den naturschutzfachlichen Ausgleich zu bewerkstelli-
gen. Auf den CEF-Flächen werden CEF-Maßnahmen für die Feldlerche in Form von 
Blühstreifen /Blühbrache vorgesehen. Insgesamt werden 85341  Wertpunkte durch 
Ausgleichsflächen erzielt.  
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10.2. Auswirkungen des Vorhabens 

 

Schutzgut wesentliche Wirkungen/Betroffenheit Bewertung 

Mensch Weitere technische Infrastruktur zur be-
stehenden Hochspannungsleitung und 
Umspannwerk im Naherholungsraum 
ohne besondere Bedeutung  

geringe  
Erheblichkeit 

Pflanzen, Tiere,  
biologische Vielfalt 

Verlust von intensiv genutztem Acker, 
überwiegender Teil wird zu Extensiv-
grünland sowie Säumen und Hecken 
umgewandelt; für Komplexbewohner 
wird der Landschaftsbereich aufgewer-
tet, für Feldvögel werden Ersatzlebens-
räume geschaffen, bis Brutnachweise 
innerhalb der Anlage gelingen 

geringe bis mittlere 
Erheblichkeit 

 

Boden Abgrabungen, Aufschüttungen und 
sehr geringe Versiegelung; Bodenhori-
zont durch bisherigen Ackerbau bereits 
gestört; Rückbau nach Beendigung der 
solarenergetischen Nutzung  

geringe  
Erheblichkeit 

Wasser sehr geringe Versiegelung, Versicke-
rung des Oberflächenwassers  

geringe  
Erheblichkeit 

Klima keine relevanten lokalklimatischen Aus-
wirkungen; Vorhaben für den Klima-
schutz von Bedeutung 

geringe  
Erheblichkeit 

Landschaft Kuppenlage, Standort vorbelastet durch 
Umspannwerk und Hochspannungslei-
tungen, Minderung durch umfangreiche 
Pflanzmaßnahmen außerhalb und in-
nerhalb des Sondergebiets 

mittlere 
Erheblichkeit 

Wechselwirkungen 
Wirkungsgefüge 

keine Flächen mit komplexem ökologi-
schem Wirkungsgefüge betroffen 

geringe  
Erheblichkeit  

Fläche Inanspruchnahme einer landwirtschaft-
lich genutzten Fläche; Rückbau nach 
Beendigung der solarenergetischen 
Nutzung 

geringe  
Erheblichkeit  

Kultur- und Sach-
güter 

Ensemble Angerdorf Großarmschlag, 
keine Betroffenheit 

geringe  
Erheblichkeit 

 
Mit Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage gehen Wirkungen geringer Erheb-
lichkeit auf die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima sowie 
mittlere Erheblichkeit für das Schutzgut Landschaft einher. 
Diese Auswirkungen werden durch Festsetzungen und Ausgleichsmaßnahmen wirk-
sam ausgeglichen.  
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11. Referenzliste der Quellen 

Für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen wurden ergänzend 
zu eigenen Erhebungen vor Ort folgende Quellen herangezogen: 
- Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (ABSP) 
- Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz (Biotope, Schutzgebiete etc.) 
- Umweltatlas Bayern (Geologie, Boden, Gewässerbewirtschaftung, Naturgefahren) 
- Bayernatlas (Denkmäler etc.) 
- Erdbebenzonenkarte von Deutschland, https://www.gfz-potsdam.de/din4149-erd-

bebenzonenabfrage/  
- Flächennutzungsplan der Stadt Grafenau 
- Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI), Beschluss der LAI 
vom 13.09.2012 

- Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Frei-
flächenanlagen der ARGE Monitoring PV-Anlagen Im Auftrag des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Stand vom 28.11.2007 

- Solarpraxis 2024: Photovoltaikanlage Großarmschlag Analyse der Reflexionswir-
kungen einer Photovoltaikanlage, Berlin Stand 04.11.2022 

- Büro für ökologische Studien, Schlumprecht GmbH 2020: Spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung (saP) für Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünord-
nungsplan „Solarpark Großarmschlag“ LKR Freyung-Grafenau 

 
 

 
 
 
 Max Wehner 

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt 
 

 
 





 

Solarpraxis Engineering GmbH Tel: +49 (0) 30 - 72 62 96 - 350 Amtsgericht: Charlottenburg Berliner Sparkasse 
Alboinstraße 36-42 Fax: +49 (0) 30 - 72 62 96 - 360 HRB 151694 B Swift/BIC: BELADEBEXXX 
12103 Berlin E-Mail: info@solarpraxis.com St-Nr.: 37/002/52120 IBAN: DE95 1005 0000 0190 2330 95 
Geschäftsführer: Felix Eichhorn www.solarpraxis.com 

Solarpraxis Engineering GmbH · Alboinstraße 36-42 · 12103 Berlin, Germany  
 
 
Photovoltaikanlage Großarmschlag 

Analyse der Reflexionswirkungen einer 
Photovoltaikanlage   
 

Auftraggeber: 
Projektentwicklung Friedrich Brehm GmbH & Co. KG 
Herrn Felix Rost 
Dietersdorf 1 
91487 Vestenbergsgreuth 

 

erstellt von: 
Ralf Schmersahl  
Solarpraxis Engineering GmbH 
Alboinstraße 36-42 
12103 Berlin Germany 
Tel. 030/ 726 296-350 
Fax. 030/ 726 296-360 
E-Mail: ralfschmersahl@solarpraxis.com 
Internet: www.solarpraxis.com 

 

 
Datum: 04.11.2022 
 
Projektnummer: P22458/v.1 



Photovoltaikanlage Großarmschlag Seite 2 / 36 

 

 

 

Inhalt 

1 Zweck und Gegenstand des Gutachtens ...................................................................................................... 4 

2 Zusammenfassung der Ergebnisse ................................................................................................................ 5 

3 Einleitung .............................................................................................................................................................. 6 

3.1 Gesetzliche Grundlagen .................................................................................................................................. 6 

3.1.1 Nutzung erneuerbarer Energien in Raumordnung und Baurecht .................................... 6 

3.1.2 Immissionsschutz ................................................................................................................................ 7 

3.2 Blendung ............................................................................................................................................................... 7 

3.3 Entstehung von Reflexionen bei Photovoltaikanlagen ....................................................................... 11 

3.4 Verwendete Azimut-Winkelangaben ....................................................................................................... 12 

4 Situation vor Ort ................................................................................................................................................ 13 

4.1 Überblick ............................................................................................................................................................. 13 

4.2 PV-Anlage .......................................................................................................................................................... 14 

4.3 Gemeindeverbindungsstraße ...................................................................................................................... 14 

4.4 Wohngebäude .................................................................................................................................................. 15 

5 Berechnungen .................................................................................................................................................... 16 

5.1 Methodik der Berechnung ........................................................................................................................... 16 

5.1.1 Geometrische Aspekte .................................................................................................................... 16 

5.1.2 Allgemeine Reflexionsdiagramme .............................................................................................. 17 

5.1.3 Modellierung der Reflexions- und Blickpunkte ..................................................................... 18 

5.1.4 Reflexionsdiagramme mit Blickbeziehungen.......................................................................... 19 

5.1.5 Lichttechnische Aspekte ................................................................................................................ 20 

5.2 Berechnungsergebnisse Straßenverkehr................................................................................................. 21 

5.2.1 Blickpunkt vSüd_1.............................................................................................................................. 21 

5.2.2 Blickpunkt vSüd_2 ............................................................................................................................ 23 

5.2.3 Blickpunkt vSüd_3 ............................................................................................................................ 23 

5.2.4 Blickpunkt vSüd_4 ............................................................................................................................ 24 

5.2.5 Blickpunkt vSüd_5 ............................................................................................................................ 25 



Photovoltaikanlage Großarmschlag Seite 3 / 36 

 

 

 

5.3 Berechnungsergebnisse Wohngebäude ................................................................................................ 26 

5.4 Berechnungsergebnisse für abweichende Ausrichtungen der PV-Anlage ............................... 28 

5.4.1 Straßenverkehr .................................................................................................................................. 28 

5.4.2 Wohngebäude .................................................................................................................................. 29 

6 Bewertung der Blendrisiken ............................................................................................................................ 31 

6.1 Straßenverkehr.................................................................................................................................................. 31 

6.2 Wohngebäude .................................................................................................................................................. 31 

7 Verwendete Materialien .................................................................................................................................. 32 

7.1 Dokumente vom Auftraggeber ................................................................................................................. 32 

7.2 Literatur .............................................................................................................................................................. 32 

8 Abbildungsverzeichnis..................................................................................................................................... 34 

9 Tabellenverzeichnis .......................................................................................................................................... 36 



Photovoltaikanlage Großarmschlag Seite 4 / 36 

 

 

 

1 Zweck und Gegenstand des Gutachtens 
Es soll geprüft werden, ob von den Modulen der geplanten PV-Anlage Großarmschlag bei einer 
Errichtung innerhalb der Vorgaben des Bebauungsplans Sonnenlicht auf die Verkehrsteilnehmer auf 
der östlich verlaufenden Gemeindeverbindungsstraße oder nahgelegene Wohngebäude reflektiert 
werden kann und ob dadurch gegebenenfalls gefährdende oder störende Blendwirkungen auftreten 
können.  

Die Lage der geplanten Photovoltaikanlage und der zu prüfenden potenziellen Immissionsorte ist in 
Abbildung 1 dargestellt.  

Anschließend sind ggf. Maßnahmen zur Verhinderung eventuell auftretender Blendung aufzuzeigen. 

Die Analyse erfolgt auf Basis der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten. 

 

Abbildung 1: Lage der geplanten Photovoltaikanlage Großarmschlag (Modulreihen blau eingezeichnet) und der 
potenziellen Immissionsorte; Quelle: Kundenmaterial vor dem Hintergrund einer nach geografisch Nord 
ausgerichteten Luftbildkarte aus Bing Maps 
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2 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Es wird festgestellt, dass von der geplanten PV-Anlage bei einer Errichtung entsprechend den 
Vorgaben des Bebauungsplans keine unzumutbaren oder verkehrsgefährdenden 
Sonnenlichtreflexionen ausgehen können. 

Zusätzliche Blendschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
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3 Einleitung 
Der vorliegende Bericht enthält vertrauliche Informationen. Der Bericht dient nur zur Vorlage bei den 
finanzierenden Banken, beim Errichter der Anlage bzw. dessen Rechtsnachfolger, beim Auftraggeber 
sowie zur Klärung genehmigungsrechtlicher Fragen bei den entsprechenden Behörden. Darunter 
fällt auch die Weitergabe des Berichts als Bestandteil des Bebauungsplanes (B-Plan) durch die 
Gemeinde an berechtigte Interessenten nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Eine Weitergabe an 
sonstige Dritte oder eine Veröffentlichung des Berichtes unabhängig vom B-Plan als Ganzes oder in 
Teilen ist nur in Absprache mit der Solarpraxis Engineering GmbH zulässig. 

3.1 Gesetzliche Grundlagen 
3.1.1 Nutzung erneuerbarer Energien in Raumordnung und Baurecht 

Die Ziele der Raumordnung der Bundesrepublik Deutschland liegen in der Sicherung der 
nachhaltigen Daseinsvorsorge, der Unterstützung von nachhaltigem Wirtschaftswachstum und 
Innovation, der Sicherung von Entwicklungspotenzialen und dem nachhaltigen Ressourcenschutz. 
Als Aufgabe der Raumordnung benennt das Gesetz u.a., die Versorgung mit Infrastrukturen der 
Daseinsvorsorge zu gewährleisten und die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für den 
Ausbau der erneuerbaren Energien. 

Das Baugesetzbuch (BauGB) definiert die Nutzung erneuerbarer Energien als öffentlichen Belang, 
der bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen sei. Als Reaktion auf den Atomausstieg 
in Deutschland nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima wurde die Bedeutung erneuerbarer 
Energien im BauGB durch das „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 
Städten und Gemeinde“ gestärkt und die Nutzung insbesondere auch von Photovoltaikanlagen an 
oder auf Gebäuden erleichtert. U.a. wurde 

 die Ausstattung des Gemeindegebietes mit Anlagen zur dezentralen Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien als Teil des Flächennutzungsplans vorgesehen, 
 die Festsetzung von Flächen und Gebieten im Bebauungsplan ermöglicht, die der dezentralen 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien dienen sollen, 
 eine Privilegierung von gebäudeintegrierten Solaranlagen im Außenbereich aufgenommen. 

Mit der Gesetzesänderung wird der Handlungsspielraum von Städten und Gemeinden hinsichtlich 
der Nutzung erneuerbarer Energien erweitert. War also schon vorher die Nutzung erneuerbarer 
Energie als politische Zielsetzung in einer Abwägung gem. BauGB zu berücksichtigen, so ist jetzt die 
politische Verantwortung der Städte und Gemeinden zur Forcierung dieser Politik hervorgehoben.  

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 verlangt eine noch höhere Priorisierung der Nutzung von 
erneuerbaren Energien gegenüber anderen Schutzgütern. In § 2 des Gesetzes wird festgelegt: „Die 
Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen im 
überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
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im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger 
Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“ 

3.1.2 Immissionsschutz 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) soll den Menschen, die natürliche Umwelt sowie 
Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen schützen und deren Entstehung vorbeugen. 
Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Gesetzes sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder 
Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.  Immissionen im Sinne des BImSchG sind „auf 
Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige 
Sachgüter einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen 
und ähnliche Umwelteinwirkungen.“  

Nach den Vorschriften des BImSchG sind sowohl genehmigungspflichtige als auch nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen, sonstige Gefahren sowie erhebliche Nachteile und Belästigungen für die 
Allgemeinheit und die Nachbarschaft vermieden werden. Für genehmigungspflichtige Anlage wird 
eine entsprechende Vorsorge nach dem Stand der Technik gefordert. Bei nicht 
genehmigungsbedürftigen Anlagen sind schädliche Umweltwirkungen nach dem Stand der Technik 
auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

Bei der Bauleitplanung sind im Rahmen der Abwägung von öffentlichen und privaten Belangen auch 
Lichtreflexionen als Immissionen zu betrachten und zu bewerten. Es existiert aber keine die 
Errichtung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen regelnde Immissionsschutz-Verordnung. Für 
die immissionsschutzrechtliche Bewertung der Lichtimmissionen von Photovoltaikanlagen werden 
deshalb Grenzwerte aus anderen Regelungsbereichen herangezogen. 

3.2 Blendung 
Blendung wird in der DIN EN 1266 als "unangenehmer Sehzustand durch ungünstige 
Leuchtdichteverteilung oder zu hohe Kontraste" definiert. Die Leuchtdichte ist die Lichtstärke pro 
Fläche (cd/m²) und stellt ein fotometrisches Maß für die von Menschen empfundene Helligkeit einer 
selbstleuchtenden oder beleuchteten Fläche dar. Zu große Leuchtdichteunterschiede oder 
ungünstige Leuchtdichteverteilungen im Gesichtsfeld können zu einem unangenehmen Gefühl 
(psychologische Blendung) oder einer tatsächlich messbaren Herabsetzung der Sehleistung 
(physiologische Blendung) führen. Ab einer Leuchtdichte von 104 bis 1,6•106 cd/m² wird die 
Adaptationsfähigkeit des menschlichen Auges überschritten. Dieser Zustand wird als 
Absolutblendung bezeichnet.1 

 

1 Wittlich 2010 
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Abbildung 2 zeigt zwei Beispiele für Blendsituationen2. Auf der Sichtachse zur Blendquelle werden 
Gegenstände unerkennbar. 

.   

Abbildung 2: Gegenstände auf der Sichtachse zur Blendquelle sind nicht mehr wahrnehmbar 

Im Rahmen der Verkehrssicherheit kommt es vor allem auf die physiologische Blendung an, die die 
Sehleistung herabzusetzen vermag. Dagegen spielt die psychologische Blendung in diesem 
Zusammenhang kaum eine Rolle. Ein nur kurz auftretendes subjektives Unbehagen aufgrund von 
kurzzeitiger Blendung im Vorbeifahren führt noch nicht zu einer Beeinträchtigung der Fahrleistung. 

Für die physiologische Blendung bewegter Beobachter, die in der Regel nicht direkt in die 
Blendquelle hineinsehen, spielt deren Leuchtdichte nur im Zusammenhang mit ihrer Größe im 
Blickfeld eine Rolle. Wesentlich ist die Beleuchtungsstärke (Einheit: lx), die im Auge durch Brechung 
und Streuung an den Augenmedien eine Schleierleuchtdichte hervorruft und dadurch die 
Kontrasterkennung vermindert. Für die Gefährdungsbeurteilung entscheidend ist die 
Beleuchtungsstärke am Auge von Verkehrsteilnehmern, die sich aus dem Produkt von Leuchtdichte 
und Blendquellengröße im Blickfeld und dem Winkel zwischen Blickrichtung und Blendquelle ergibt, 
in Relation zur Beleuchtungsstärke am Auge durch direktes, gestreutes und diffus von der 
Umgebung reflektiertes Sonnenlicht. Darüber hinaus sind die jeweils mögliche Einwirkzeit und die 
Position der Blendquelle im Blickfeld zu berücksichtigen.  

Für die Bewertung der möglichen Blendung durch Reflexionen auf Verkehrsteilnehmer sind 
demgemäß das Blickfeld und die räumliche Lage der Blendquelle darin wesentlich. Beim Menschen 
unterscheidet man folgende Arten von Blickfeldern: 

 das monokulare Blickfeld, das sich aus der Exkursionsfähigkeit (maximale Beweglichkeit) des 
jeweils rechten und linken Auges ergibt 
 das binokulare Blickfeld, der Bereich, in dem beide Augen gemeinsam mit maximaler 
Sehschärfe (foveolar) fixieren können  

 

2 Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Wahrnehmung des menschlichen Auges nicht direkt mit einer Fotografie 
vergleichbar ist. Die hier gezeigten Aufnahmen dienen ausschließlich der Verdeutlichung des Sachverhaltes. 
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 das Fusionsblickfeld, in dem binokulares Einfachsehen möglich ist  
 das Umblickfeld, das die Summe der Wahrnehmungen ergibt, die bei unveränderter 
Standposition mit allen Blickbewegungen und maximalen Kopf- und Körperdrehungen erzielt 
werden können  
 das Gebrauchsblickfeld als Bereich innerhalb des binokularen Blickfeldes, innerhalb dessen 
Objekte ohne zusätzliche, unterstützende Kopfbewegungen fixiert werden können; in der 
Literatur wird dieser Bereich mit +25°/-40° vertikal und 30° Rechts- und Linksblick definiert. 

Außerhalb des Gebrauchsblickfeldes werden im menschlichen binokularen Blickfeld Objekte nicht 
unmittelbar wahrgenommen, vielmehr wird das Umgebungsbild im Kurzzeitgedächtnis eingefroren 
und nur bei starken Veränderungen bewusst erneuert. Bei sog. „Sehaufgaben“ („visual tasks“), z.B. 
Autofahren, Arbeit am Computer etc., verengt sich dieses bewusst wahrgenommene Blickfeld weiter. 
Hier werden Änderungen im Umgebungsblickfeld bis zu einer Blickrichtungsänderung von 10° nicht 
aktiv wahrgenommen und vom Gehirn verarbeitet. Dies entspricht einem bewusst 
wahrgenommenen Blickfeld von 20° auf der horizontalen Ebene.3  4  

Das maximale Gebrauchsblickfeld (im Allgemeinen hier einfach als „Blickfeld“ oder „maximales 
Blickfeld“ benannt) und das eingeschränkte für Sehaufgaben („zentrales Blickfeld“) werden in Tabelle 
1 und in Abbildung 3 einander betragsmäßig und grafisch gegenübergestellt. 

Tabelle 1: Menschliches Gebrauchsblickfeld (vertikal positiv ist oben, negativ unten) 

Gebrauchsblickfeld Benennung im Text horizontal vertikal 

für Sehaufgaben zentrales Blickfeld ±10° +25°, −35° 

maximal Blickfeld ±30° +30°, −45° 

 

3 Reidenbach u. a. 2008 

4 Kaufmann 1986 
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Abbildung 3: Blickfelder von Tabelle 1; der Achsenschnittpunkt 0°/0° stellt dabei einen Punkt auf der Blickachse 
dar, auf den die Augen fokussieren, und nicht notwendigerweise einen Punkt auf dem Horizont 

Für die Beurteilung des Bereichs, in dem auftretende Reflexion als Blendung empfunden wird, wird 
typischerweise das maximale Gebrauchsblickfeld mit je 30° rechts und links der Blickrichtung als 
Blickfeld herangezogen. Diese Eingrenzung basiert auf umfangreichen Untersuchungen zu 
nächtlicher Blendung. Nächtliches, sog. skotopisches Sehen oder Stäbchensehen wird ermöglicht 
durch die große Lichtempfindlichkeit der Fotorezeptoren im Auge, die als Stäbchen bezeichnet 
werden. Sie sind ausschließlich außerhalb der Foveola (oder Sehgrube) angeordnet, die im zentralen 
Bereich der Netzhaut rund um die Sehachse liegt. Die beim photopischen Sehen (Tages- oder 
Zapfensehen) aktivierten farbempfindlichen Zapfen haben ihre größte Dichte in der Foveola. Ihre 
hohe Dichte ermöglicht auch die höchste Sehschärfe nahe der Sehachse bei ausreichender Helligkeit. 
Zu Blendung unter Tageslichtbedingungen gibt es so gut wie keine Untersuchungen. Die 
Unterschiedlichkeit der Sehvorgänge, eigene Beobachtungen, Informationen von Betroffenen und 
Diskussionen mit anderen Sachverständigen in diesem Bereich legen es nahe, unter 
Tageslichtbedingungen nicht den gesamten Bereich des maximalen Blickfeldes gleich stark zu 
bewerten. 

Bei der Gefährdungsbeurteilung bzgl. Blendung von Fahrzeugführern bei Tageslicht wird deshalb 
der Bereich im zentralen Blickfeld von ±5° neben der Blickachse als höchst kritisch und derjenige von 
±10° als kritisch angesehen (zentrales Blickfeld). Wahrnehmbare Reflexionen außerhalb von ±30° 
werden hier als physiologisch unerheblich bewertet. Zwischen ±10° und ±30° werden abgestufte 
Anforderungen an das Verhältnis der Beleuchtungsstärken durch Reflexionen und direkt einfallendes 
Sonnenlicht gestellt, da sich die Schleierleuchtdichte, die im Auge durch Streuung eindringenden 
Lichts erzeugt wird und die Sehleistung beeinträchtigen kann, reziprok zum Quadrat des 
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Abstandswinkels zwischen Strahlungsquelle und Blickrichtung verhält. Bei Einmündungen oder 
Kreuzungen muss ein größerer Blickbereich frei von Blendrisiken sein. 

3.3 Entstehung von Reflexionen bei Photovoltaikanlagen 
Eine Photovoltaikanlage besteht aus den Haupt-Komponenten Montagegestell, Wechselrichter und 
Photovoltaik-Modul (PV-Modul). 

Komponenten, an denen ggf. relevante direkte Reflexionen entstehen können, sind in erster Linie 
die Deckgläser der PV-Module. Daneben bewirken Reflexionen an inneren Grenzflächen von 
Einbettmaterialien oder Rückseitenfolien sowie die Texturierung der Oberflächen, dass auch Anteile 
diffuser Reflexion auftreten können. Dies kann zu Bündelaufweitung und Versatz der ideal 
gerichteten Reflexionsstrahlen führen. 

Potenziell blendende Lichtreflexionen an den Gläsern der PV-Module können nur zu Zeiten direkter 
Sonneneinstrahlung auftreten. Bei diffusem Licht mit ungerichteter Strahlung kann keine gerichtete 
Reflexion auftreten. 

Die Deckgläser der PV-Module bestehen im Allgemeinen aus unstrukturiertem eisenarmen Weißglas. 
Es wird ein spezielles Glas verwendet, um die Transmission zu erhöhen, also den Lichteinfall des 
gesamten Strahlungsspektrums auf die solar aktive Fläche der PV-Module zu maximieren. So werden 
ein hoher energetischer Wirkungsgrad, ein hoher Ertrag und eine geringe Reflexion gesichert. Dies 
hat nach heutigem Stand der Technik zur Folge, dass bei senkrechter Einstrahlung weniger als 9 % 
des gesamten eingestrahlten sichtbaren Lichtes reflektiert werden. 

Die Reflexionseigenschaften von Glas variieren mit dem Einfallswinkel der Sonnenstrahlen, wie 
Abbildung 4 verdeutlicht. 

 

Abbildung 4: Auswirkung des Einfallwinkels auf den Transmissionsgrad für Modulgläser 

Die Transmission ist bei senkrechtem Einfall auf die Modulebene (0°) am größten. Mit zunehmendem 
Einfallwinkel sinkt die Transmission und die Reflexion am Glas steigt an. Als Beispiel beträgt der 
Transmissionsgrad bei einem Einfallswinkel von 65° etwa 80 %. In diesem Falle werden für das 
Beispiel in Abbildung 4 ca. 20 % der auftretenden Strahlung reflektiert. 
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Da die Leuchtdichte der Sonne bei klarer Sicht bereits kurz über dem Horizont 6•106 cd/m² beträgt 
und um die Mittagszeit 1,5•109 cd/m² erreicht, muss aber auch bei den niedrigen Reflexionsgraden 
von Solarmodulen mit dem Eintritt von Absolutblendung (>105 cd/m²) bei Beobachtern gerechnet 
werden. 

3.4 Verwendete Azimut-Winkelangaben 
Allgemein werden in der Solartechnik Azimutwinkel von Süden (=0°) aus angegeben, so dass 
üblicherweise eine Ostausrichtung mit -90° und eine Westausrichtung mit +90° angegeben wird.  

Da die Berechnungsmethode zur Bestimmung der Reflexionen jedoch aus der Geodäsie entnommen 
worden ist und dort allgemein vom Norden (=0°) aus im Uhrzeigersinn gerechnet wird, werden in 
den Reflexionsdiagrammen und bei der Beschreibung von Blickrichtungen die sich daraus ergebende 
Azimutangabe verwendet: Norden = 0°, Osten = 90°, Süden = 180° und Westen = 270°. 

Zur leichteren Lesbarkeit für Leser, die in der Regel mit der in der Solartechnik üblichen Bezeichnung 
zu tun haben, wird dagegen die Ausrichtung der Anlagen regelmäßig in der Solardiktion aufgeführt. 
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4 Situation vor Ort 

4.1 Überblick 
Die geplante PV-Anlage soll auf einer 7 Hektar großen Fläche (Scheibenberg) unmittelbar westlich 
der Gemeindeverbindungsstraße von Großarmschlag nach Schildertschlag errichtet werden. 
Südwestlich der geplanten Anlage liegt ein landwirtschaftliches Gehöft mit dem Wohngebäude 
Judenhof 23. Südöstlich der geplanten Anlage liegt ein landwirtschaftliches Gehöft mit dem 
Wohngebäude Judenhof 30.  

Abbildung 5 zeigt die Lage der geplanten Anlage und der zu prüfenden potenziellen Immissionsorte.  

 

Abbildung 5: Lage der geplanten Photovoltaikanlage Großarmschlag (Modulreihen blau eingezeichnet) und der 
potenziellen Immissionsorte; Quelle: Kundenmaterial vor dem Hintergrund einer nach geografisch Nord 
ausgerichteten Luftbildkarte aus Bing Maps 

Das Baufeld liegt auf hügeligem Gelände und schließt die Kuppe des Hügels Scheibenberg mit ein. 
Das Gelände steigt dabei von 685 m ü. NN am südöstlichen Rand des Baufelds bis auf 700 m ü. NN 
auf der am östlichen Rand des Baufelds gelegenen Hügelkuppe und fällt zum nordöstlichen Rand 
des Baufelds auf 695 m ü. NN. Von West nach Ost steigt das Gelände von 683 m Richtung 
Scheibenberg an. Der Verlauf der Höhenlinien in Abbildung 6 zeigt, dass die Modulreihen im 
südlichen Bereich fast parallel zu den Höhenlinien und damit ohne oder mit nur geringer seitlicher 
Tischneigung errichtet werden. Im mittleren und nördlichen Bereich verläuft das Gelände nach Osten 
hin ansteigend, so dass eine maximale seitliche Tischneigung von bis zu 2° zu berücksichtigen ist. 
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Abbildung 6: Höhenprofil des Baufelds mit Höhenlinien im 1,25 m Abstand; Quelle: Kundenmaterial  

4.2 PV-Anlage 
Der vorläufige Belegungsplan sieht ein größeres östliches Hauptfeld und ein kleineres nordwestliches 
Teilfeld vor. Die Module des Hauptfeldes sollen lt. Bebauungsplan mit einer Ausrichtung zwischen 
155° und 205° Süd errichtet werden. Der vorläufige Bebauungsplan sieht für die Module des 
Hauptfelds eine Ausrichtung von 185,3° (5,3° nach Solardiktion) vor. Die Module des westlichen 
Teilfelds soll mit einer Ausrichtung von 197,7° (17,7° nach Solardiktion) nach Süden ausgerichtet 
werden. Die Modulneigung darf zwischen 15° und 25° betragen. Die Moduloberkanten dürfen 
maximal 3,5 m über dem Baugrund liegen.  

Die Berechnungen erfolgen im ersten Schritt unter der Annahme, dass alle Tischreihen auf ebenem 
Gelände errichtet werden. Anschließend wird geprüft, ob die Berücksichtigung der maximalen 
seitlichen Tischneigungen die Ergebnisse der Reflexionsberechnungen insoweit verändert, dass es 
die Bewertung des Reflexionsgeschehens beeinflusst. Die Berechnungen werden für eine 
Modulneigung von 15° und 25° durchgeführt. 

4.3 Gemeindeverbindungsstraße 
Die Gemeindeverbindungsstraße läuft in nord-nordöstlicher Richtung (340°) mit einem Abstand von 
5 m am östlichen Rand des Baufelds der geplanten PV-Anlage vorbei. Die Straße verläuft bis zur 
Kuppe des Scheibenbergs ansteigend und danach mit Gefälle und einer leichten Rechtskurve weiter 
in Richtung Großarmschlag.  
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Es ist zu prüfen, ob die geplante PV-Anlage Sonnenlicht in das Blickfeld der Verkehrsteilnehmer 
reflektieren kann und ob dadurch eine Gefährdung des Straßenverkehrs verursacht werden kann. 

4.4 Wohngebäude 
Das Wohngebäude des südwestlich der geplanten PV-Anlage gelegenen Gehöfts Judenhof 23 ist 
mehr als 120 m von den nächstgelegenen Modulen entfernt und liegt damit nach den Bestimmungen 
der LAI-Richtlinie zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen außerhalb des Bereichs für 
den eine Berechnung der Lichtimmissionen erforderlich ist. 

Das Wohngebäude des Gehöfts Judenhof 30 liegt 60 m von den nächstgelegenen Modulen entfernt. 
Der Baugrund des Gebäudes liegt mit einer Höhe von 676,5 m unterhalb der tiefstgelegenen 
Modulreihe.  

 

Abbildung 7: Blick auf das Gehöft Judenhof 30 aus nordwestlicher Richtung vom südlichen Rand des Baufelds 
der geplanten PV-Anlage; Quelle: Kundenmaterial 

Es ist zu prüfen, ob die Reflexionen der geplanten PV-Anlage zu unzumutbaren Lichtimmissionen 
für die Bewohner des Wohngebäudes führen können. 
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5 Berechnungen 

5.1 Methodik der Berechnung 
5.1.1 Geometrische Aspekte 

Die Reflexionsberechnung erfolgt nach dem Reflexionsgesetz für ideal gerichtete Reflexion 
(Einfallswinkel = Ausfallswinkel). Jedem Einfallswinkel des Sonnenlichts entspricht genau ein 
Ausfallswinkel reflektierter Strahlung bei gegebener reflektierender Ebene. Abbildung 8 zeigt die 
geometrischen Beziehungen einschließlich des Abstandswinkels zwischen den Blickrichtungen zur 
Sonne und dem Reflexionspunkt. 

 

Abbildung 8: Darstellung des Reflexionsstrahls anhand von Azimut und Höhenwinkel wie in den Berechnungen 
verwendet und des Abstandswinkels zwischen den Blickrichtungen zur Sonne und zum Reflexionspunkt 

Abbildung 9 zeigt, wie die Höhenwinkel zwischen Reflexionspunkt und Immissionsort variieren 
können. Bei Gebäuden werden die oberen und unteren Fensterkanten berücksichtigt. Im 
Straßenverkehr wird die minimale Augenhöhe mit 1 m und die maximale mit 3 m über Fahrbahnhöhe 
angesetzt.  

 

Abbildung 9: Beispiel für Bandbreite möglicher Höhenwinkel bei Gebäuden (links) und im Straßenverkehr 
(rechts) 
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5.1.2 Allgemeine Reflexionsdiagramme 

Der Belegungsplan der geplanten Solaranlage wird georeferenziert und auf eine nach geographisch 
Nord ausgerichtete Karte in winkeltreuer Lambert-Kegelprojektion übertragen. Auf dieser Grundlage 
werden die reale Ausrichtung und die reale Neigung der Module unter Berücksichtigung des 
Höhenprofils des Baufelds bestimmt. Anschließend wird eine Aufstellung mit sämtlichen 
Sonneneinfallswinkeln im Jahresverlauf am Standort Jackerath (geografische Länge 13,31°, Breite 
54,36°) in 6-minütiger Auflösung für 12 Tage im Jahr vorgenommen (jeweils für den 21. jeden 
Monats)5. Die sich daraus ergebenden Reflexionsrichtungen werden berechnet und anschaulich in 
einem Reflexionsdiagramm aus Sicht eines beliebigen Reflexionspunkts dargestellt. Alle möglichen 
Reflexionsrichtungen werden dabei durch Azimut (x-Wert) und Höhenwinkel (y-Wert) beschrieben.  

Abbildung 10 zeigt die physikalisch möglichen Reflexionsrichtungen für die mit einer Neigung von 
15° nach Süden ausgerichteten Module des Hauptfelds der Anlage. Unter Berücksichtigung einer 
seitlichen Tischneigung von 2° ergibt sich eine reale solare Ausrichtung von 12,9°. Potenziell störende 
Reflexionen mit negativen (nach unten gerichteten) oder gering positiven Höhenwinkeln können in 
einem östlichen Azimutbereich von 105° bis 120° und einem westlichen von 245° bis 275° auftreten. 

 

Abbildung 10: Reflexionsdiagramm aus Sicht eines beliebigen Reflexionspunktes von Modulen mit südlicher 
Ausrichtung (12,9° reale solare Ausrichtung) und 15° Planneigung am Standort der geplanten Anlage mit 
waagerecht aufgetragenen Azimut- und senkrecht aufgetragenen Höhenwinkeln 

 

5 Berechnung nach Eicker 2001 
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5.1.3 Modellierung der Reflexions- und Blickpunkte 

Für die Berechnung der potenziellen Blendwirkungen werden die Koordinaten der relevanten 
Immissionsorte und die der PV-Module auf der Karte ermittelt und als Reflexions-, bzw. Blickpunkte 
in das Berechnungstool übernommen. Aus den Daten wird ein Modell im dreidimensionalen, 
kartesischen Koordinatensystem mit der Einheit Meter erstellt. Die positive y-Achse zeigt Richtung 
Norden, die positive x-Achse Richtung Osten und die z-Koordinate stellt die Höhe dar. Die 
Reflexionen werden durch ihre Winkel (Azimut in der x-y-Ebene und Höhenwinkel zwischen x-y-
Ebene und z-Achse gemessen) charakterisiert.  Ob ein Reflexionsstrahl einen Immissionsort treffen 
kann, hängt nur von den Azimut- und Höhenwinkeln zwischen Reflexions- und Immissionsort ab, die 
sich aus Entfernungs- und Höhendifferenzen ergeben. Der Nullpunkt des Koordinatensystems kann 
dementsprechend frei gewählt werden. Im Rahmen dieser Betrachtung wird er südwestlich der 
Anlage gewählt, damit alle Koordinaten positive Werte erhalten.   

Die möglichen Lichtimmissionen auf die Fahrzeugführenden auf der Gemeindeverbindungsstraße 
werden für den aus südlicher Richtung kommenden Verkehr in Richtung Großarmschlag untersucht. 
Abbildung 11 zeigt die Lage der dafür modellierten Blickpunkte. 

 

Abbildung 11: Blickpunkte (türkise Kreise) für die Prüfung auf Blendung durch Lichtreflexionen der PV-Anlage  

Für das Wohngebäude Judenhof 30 wird exemplarisch ein Fenster im 1. OG modelliert. Die Höhe 
und Breite des Fensters beträgt jeweils 1,5 m. Die Fensterunterkante liegt mit 680,5 m ü. NN in 4 m 
Höhe.  

Für die PV-Anlage werden das östliche Haupt- und das westliche Nebenfeld mit den Außenpunkten 
jeder Tischreihe des vorläufigen Belegungsplan modelliert und um weitere Punkte für die erste und 
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letzte Reihe ergänzt. Für das Hauptfeld werden eine weitere Reihe im südlichen Bereich und die 
höchstliegen Tischreihe mit zusätzlichen Reflexionspunkten modelliert. Abbildung 12 zeigt die 
Lagebeziehungen der modellierten Reflexions- und Blickpunkte in der x-y-Ebene. Die 
Modulunterkanten werden mit 80 cm und die Oberkanten mit 3,5 m Höhe angesetzt. 

 

Abbildung 12: Übersicht der modellierten Reflexions- (blau) und Blickpunkte (rot) in der x-y-Ebene 

 

5.1.4 Reflexionsdiagramme mit Blickbeziehungen 

Das Reflexionsdiagramm gibt für einen beliebigen Punkt der PV-Anlage die möglichen 
Reflexionsrichtungen im Jahresverlauf in Kugelkoordinaten mit Azimut- und Höhenwinkeln an und 
dient zum Abgleich, ob ein Reflexionspunkt im Jahresverlauf zu einem Blickpunkt Reflexionen senden 
kann. Dazu werden die Kugelkoordinaten Azimut- und Höhenwinkel eines Blickpunkts aus Sicht des 
untersuchten Reflexionspunktes in das Reflexionsdiagramm eingetragen.  

Jeder einzelne Punkt der Moduloberfläche weist die gleiche Reflexionscharakteristik auf, aber aus 
Sicht jedes einzelnen Emissionspunktes unterscheiden sich Azimut- und Höhenwinkel zu ein und 
demselben Immissionsort. Um zu einem aussagekräftigen Diagramm zu gelangen, werden die 
Kugelkoordinaten eines Blickpunkts aus Sicht aller modellierten Punkte der PV-Anlage berechnet 
und in das Reflexionsdiagramm eingetragen. Die minimale und maximale Augenhöhe der 
Fahrzeugführenden werden dabei mit „min“ und „max“ gekennzeichnet. 

Liegt ein Blickpunkt innerhalb des von Reflexionen betroffenen Bereichs (d.h. zwischen den Kurven 
für den 21. Juni und den 21. Dezember), so kann die Dauer und Jahreszeit potenzieller Reflexionen 
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abgeschätzt werden (der Abstand zwischen zwei Markierungspunkten einer Tagesganglinie 
entspricht 6 Minuten).  

5.1.5 Lichttechnische Aspekte 

Das Verhältnis der Beleuchtungsstärken am menschlichen Auge – einerseits verursacht durch 
Sonnenlichtreflexionen der zu prüfenden Anlage, andererseits verursacht durch direktes, gestreutes 
oder diffus reflektiertes Licht – ist wesentlich für die Beurteilung, ob Anlagenreflexionen im Blickfeld 
von Verkehrsteilnehmern eine potenzielle Gefährdung darstellen.  

Zur Abschätzung der Beleuchtungsstärken ist zunächst der Sonnenhöhenwinkel zu Zeitpunkten 
möglicher Betroffenheit durch Anlagenreflexionen zu bestimmen, um aus ihm auf diese Parameter 
schließen zu können. Dazu werden die Berechnungsformeln der DIN 5034 Teil 2 Abschnitt 5.3 für 
die Bedingungen von klarem Himmel verwendet, um sicherheitshalber den für Blendung 
ungünstigsten Fall zu betrachten.  
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5.2 Berechnungsergebnisse Straßenverkehr 
5.2.1 Blickpunkt vSüd_1 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass das Blickfeld der Fahrzeugführenden aus Richtung Süden 
am ersten modellierten Blickpunkt zu jedem Zeitpunkt frei von Sonnenlichtreflexionen bleibt. Die 
Reflexionsdiagramme in Abbildung 13 veranschaulichen die Berechnungsergebnisse für eine 
Modulneigung von 15° ohne und mit seitliche Tischneigung. 

 

 

Abbildung 13: Reflexionsdiagramme für eine Neigung von 15° ohne (obere Grafik) und mit (untere Grafik) 
seitlicher Tischneigung am Blickpunkt vSüd_1 
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Die Reflexionsdiagramme in Abbildung 14 veranschaulichen die Berechnungsergebnisse für eine 
Modulneigung von 25° ohne und mit seitlicher Tischneigung. Das Blickfeld der Fahrzeugführenden 
bleibt zu jedem Zeitpunkt frei von Reflexionen. 

 

 

Abbildung 14: Reflexionsdiagramme für eine Neigung von 25° ohne (obere Grafik) und mit (untere Grafik) 
seitlicher Tischneigung am Blickpunkt vSüd_1  
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5.2.2 Blickpunkt vSüd_2 

Auch am Blickpunkt vSüd_2 bleibt das Blickfeld der Verkehrsteilnehmer zu jedem Zeitpunkt im Jahr 
frei von Sonnenlichtreflexionen der geplanten PV-Anlage. Abbildung 15 und Abbildung 16 
veranschaulichen die Berechnungsergebnisse für die unterschiedlichen Modulneigungen. 

 

Abbildung 15: Reflexionsdiagramme für eine Neigung von 15° ohne (linke Grafik) und mit (rechte Grafik) seitlicher 
Tischneigung am Blickpunkt vSüd_2 

 

Abbildung 16: Reflexionsdiagramme für eine Neigung von 25° ohne (linke Grafik) und mit (rechte Grafik) seitlicher 
Tischneigung am Blickpunkt vSüd_2 

5.2.3 Blickpunkt vSüd_3 

Am Blickpunkt vSüd_3 bleibt das Blickfeld der Verkehrsteilnehmer zu jedem Zeitpunkt im Jahr frei 
von Sonnenlichtreflexionen der geplanten PV-Anlage. Abbildung 17 und Abbildung 18 
veranschaulichen die Berechnungsergebnisse für die unterschiedlichen Modulneigungen. 
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Abbildung 17: Reflexionsdiagramme für eine Neigung von 15° ohne (linke Grafik) und mit (rechte Grafik) seitlicher 
Tischneigung am Blickpunkt vSüd_3 

 

Abbildung 18: Reflexionsdiagramme für eine Neigung von 25° ohne (linke Grafik) und mit (rechte Grafik) seitlicher 
Tischneigung am Blickpunkt vSüd_3 

5.2.4 Blickpunkt vSüd_4 

Nach dem Durchfahren der Kurve wandert das Blickfeld der Verkehrsteilnehmer etwas nach Osten 
und damit weg von der Anlage. Am Blickpunkt vSüd_4 bleibt das Blickfeld der Verkehrsteilnehmer 
zu jedem Zeitpunkt im Jahr frei von Sonnenlichtreflexionen der geplanten PV-Anlage. Abbildung 19 
und Abbildung 20 veranschaulichen die Berechnungsergebnisse für die unterschiedlichen 
Modulneigungen. 

 

Abbildung 19: Reflexionsdiagramme für eine Neigung von 15° ohne (linke Grafik) und mit (rechte Grafik) seitlicher 
Tischneigung am Blickpunkt vSüd_4 
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Abbildung 20: Reflexionsdiagramme für eine Neigung von 25° ohne (linke Grafik) und mit (rechte Grafik) seitlicher 
Tischneigung am Blickpunkt vSüd_4 

5.2.5 Blickpunkt vSüd_5 

Auch am Blickpunkt vSüd_5 bleibt das Blickfeld der Verkehrsteilnehmer zu jedem Zeitpunkt im Jahr 
frei von Sonnenlichtreflexionen der geplanten PV-Anlage. Abbildung 21 und Abbildung 22 
veranschaulichen die Berechnungsergebnisse für die unterschiedlichen Modulneigungen. 

 

Abbildung 21: Reflexionsdiagramme für eine Neigung von 15° ohne (linke Grafik) und mit (rechte Grafik) seitlicher 
Tischneigung am Blickpunkt vSüd_5 

 

Abbildung 22: Reflexionsdiagramme für eine Neigung von 25° ohne (linke Grafik) und mit (rechte Grafik) seitlicher 
Tischneigung am Blickpunkt vSüd_5 
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5.3 Berechnungsergebnisse Wohngebäude 
Die Berechnungen ergeben, dass von Ende Mai bis Mitte Juli für weniger als 5 Minuten täglich abends 
Sonnenlichtreflexionen der geplanten Anlage auf das modellierte Fenster im 1. OG des 
Wohngebäudes Judenhof 30 treffen können. Der Abstandswinkel der Reflexionen zur Sonne beträgt 
in diesen Zeiträumen deutlich weniger als 10°. Abbildung 23 veranschaulicht die 
Berechnungsergebnisse für Module mit einer Neigung von 15° mit und ohne seitliche Tischneigung. 

 

 

Abbildung 23: Reflexionsdiagramme für das Fenster des Wohngebäudes Judenhof 30 für eine Modulneigung 
von 15° ohne (obere Grafik) und mit (untere Grafik) seitlicher Tischneigung 
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Die Reflexionsdiagramme in Abbildung 24 zeigen, dass bei einer Modulneigung von 25° noch 
weniger Reflexionen auf das Fenster fallen können. 

 

Abbildung 24: Reflexionsdiagramme für das Fenster des Wohngebäudes Judenhof 30 für eine Modulneigung 
von 25° ohne (linke Grafik) und mit (rechte Grafik) seitlicher Tischneigung 
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5.4 Berechnungsergebnisse für abweichende Ausrichtungen 
der PV-Anlage 

5.4.1 Straßenverkehr 

Um die Auswirkungen einer veränderten Ausrichtung der PV-Anlage innerhalb der vorgegebenen 
Grenzen von 155° bis 205° zu prüfen, wird der Blickpunkt vSüd_2 ausgewählt, an dem die 
potenziellen Sonnenlichtreflexionen bei einer Ausrichtung entsprechend dem vorläufigen 
Belegungsplan den geringsten Abstand zum Blickfeld der Fahrzeugführenden auf der 
Gemeindeverbindungsstraße haben. 

Abbildung 25 veranschaulicht die Berechnungsergebnisse für eine Ausrichtung der Anlage auf 155° 
Süd mit einer Modulneigung von 15° und ohne seitliche Tischneigung. Das Blickfeld der 
Verkehrsteilnehmer bleibt für jeden Zeitpunkt im Jahr frei von Reflexionen. Der Abstand der 
Reflexionen zum Rand des Blickfelds beträgt 20° und ist damit größer als die Veränderungen durch 
eine seitliche Tischneigung bis 2° oder einen Neigungswinkel von 25°.  

 

Abbildung 25:  Reflexionsdiagramme für eine Ausrichtung der Modulreihen nach 155° Süd, einer Modulneigung 
von 15° und ohne seitliche Tischneigung am Blickpunkt vSüd_2 

Abbildung 26 veranschaulicht die Berechnungsergebnisse für eine Ausrichtung auf 205° Süd mit 
einer Modulneigung von 15° und ohne seitliche Tischneigung. Das Blickfeld der Verkehrsteilnehmer 
bleibt für jeden Zeitpunkt im Jahr frei von Reflexionen. Der Abstand der Reflexionen zum Rand des 
Blickfelds beträgt 6° und ist damit größer als die Veränderungen durch eine seitliche Tischneigung 
bis 2° oder einen Neigungswinkel von 25°.  
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Abbildung 26:  Reflexionsdiagramme für eine Ausrichtung der Modulreihen nach 205° Süd, einer 
Modulneigung von 15° und ohne seitliche Tischneigung am Blickpunkt vSüd_2 

5.4.2 Wohngebäude 

Die Berechnungen für die Auslegungsgrenzen der Ausrichtung der Module werden für eine 
Modulneigung von 15° und ohne seitliche Tischneigung durchgeführt. Die Reflexionsdiagramme in 
Abbildung 27 zeigen, dass sowohl bei einer Ausrichtung von 155° als auch bei einer Ausrichtung von 
205° zu keinem Zeitpunkt im Jahr Sonnenlichtreflexionen mit einem Abstandswinkel zur Sonne >10° 
auf das Fenster treffen können. 
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Abbildung 27: Reflexionsdiagramme für das Fenster des Wohngebäudes Judenhof 30 für eine Ausrichtung der 
Module auf 155° Süd (obere Grafik) und 205° Süd (untere Grafik) mit einer Modulneigung von 15° ohne seitliche 
Tischneigung 
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6 Bewertung der Blendrisiken 

6.1 Straßenverkehr 
Das maximale Gebrauchsblickfeld der Fahrzeugführenden auf der Gemeindeverbindungsstraße 
Richtung Großarmschlag bleibt für alle Auslegungsvarianten in Bezug auf Ausrichtung und 
Modulneigung zu jedem Zeitpunkt im Jahr frei von Sonnenlichtreflexionen der geplanten Anlage. 

6.2 Wohngebäude 
Die Bewohner des Wohngebäudes Judenhof 30 sind für alle Auslegungsvarianten der geplanten PV-
Anlage in Bezug auf Ausrichtung und Modulneigung zu keinem Zeitpunkt im Jahr Lichtimmissionen 
im Sinne der LAI-Richtlinie ausgesetzt.  Die in einigen Auslegungsvarianten auf das Fenster 
treffenden Sonnenlichtreflexionen haben einen Abstandswinkel zur Sonne von weniger als 10° und 
sind damit keine anrechenbaren Lichtimmissionen. 
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